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Aufgrund

1. des § 71 Abs. 2 in Verbindung mit
§ 66 Abs. 1 des Bundesbesoldungsge-
setzes in der Fassung vom 6. August
2002 (BGBl. I S. 3020) in der am
31. August 2006 geltenden Fassung

verordnet die Landesregierung,

2. des § 12 Abs. 1 Satz 2 bis 5 des Hessi-
schen Beamtengesetzes in der Fas-
sung vom 11. Januar 1989 (GVBl. I
S. 25), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 13. Dezember 2012 (GVBl.
S. 622), in Verbindung mit § 1 Abs. 3
und § 2 Abs. 2 der Ernennungsver-
ordnung vom 22. Januar 1991
(GVBl. I S. 25), zuletzt geändert durch
Verordnung vom 29. November 2010
(GVBl. I S. 450),

3. des § 30 Abs. 1 Satz 2, des § 39 Abs. 3
Satz 1, des § 74 Abs. 1, des § 78
Abs. 1 Satz 1, des § 79 Abs. 5, des
§ 83a Abs. 3 Satz 2, des § 84 Abs. 1
Satz 2 und des § 97 Abs. 4 Satz 1 des
Hessischen Beamtengesetzes, jeweils
auch in Verbindung mit § 2 des Hes-
sischen Richtergesetzes in der Fas-
sung vom 11. März 1991 (GVBl. I
S. 53), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 13. Dezember 2012 (GVBl.
S. 622),

4. des § 7j Abs. 2 Satz 1 des Hessischen
Richtergesetzes,

5. des § 81 Abs. 1 in Verbindung mit
§ 233a des Hessischen Beamtengeset-
zes und § 7 Abs. 1 Satz 1 der Neben-
tätigkeitsverordnung in der Fassung
vom 21. September 1976 (GVBl. I
S. 403), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 25. November 1998 (GVBl. I
S. 492),

6. des § 92 Abs. 2 Satz 5 des Hessischen
Beamtengesetzes in Verbindung mit
§ 17 Abs. 5 Satz 2 der Hessischen Bei-
hilfenverordnung in der Fassung vom
5. Dezember 2001 (GVBl. I S. 482,
491, 564), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 25. Juni 2012 (GVBl.
S. 182),

7. des § 17 Abs. 1 des Hessischen Beam-
tengesetzes, des § 7 Abs. 3 Satz 2
Nr. 1 und Abs. 4 Satz 1 und des § 25
der Hessischen Laufbahnverordnung
vom 18. Dezember 1979 (GVBl. I
S. 266), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 5. März 2009 (GVBl. I S. 95), und
des § 3 Abs. 1 Satz 5 der Hessischen
Verordnung über die Beamten in
Laufbahnen besonderer Fachrichtun-

gen vom 22. Oktober 1990 (GVBl. I
S. 581), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 25. November 2010 (GVBl. I
S. 410),

8. des § 8a Satz 2 des Hessischen Besol-
dungsgesetzes in der Fassung vom
25. Februar 1998 (GVBl. I S. 50), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom
14. Dezember 2012 (GVBl. S. 643),
auch in Verbindung mit § 1 Abs. 7
des Gesetzes über die Bezüge der
Mitglieder der Landesregierung vom
27. Juli 1993 (GVBl. I S. 339), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 26. März
2010 (GVBl. I S. 114),

9. des § 96 Satz 2 des Hessischen Beam-
tengesetzes in Verbindung mit § 2
Abs. 3 Satz 1 der Dienstjubiläumsver-
ordnung vom 11. Mai 2001 (GVBl. I
S. 251), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 25. November 2010 (GVBl. I
S. 410), auch in Verbindung mit § 2
des Hessischen Richtergesetzes,

10. des § 37 Abs. 5, des § 38 Abs. 2
Satz 2, des § 41 Abs. 1 Satz 4 und
Abs. 4, des § 47 Abs. 1 Satz 2, des
§ 49 Abs. 1 Satz 4 und Abs. 2, des
§ 83 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 Satz 5
und des § 89 Satz 2 des Hessischen
Disziplinargesetzes vom 21. Juli 2006
(GVBl. I S. 394), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 13. Dezember 2012
(GVBl. S. 622), auch in Verbindung
mit § 60 des Hessischen Richtergeset-
zes,

11. des § 9 Abs. 2 und der §§ 16 und 22
Abs. 3 Satz 1 des Hessischen Reise-
kostengesetzes vom 9. Oktober 2009
(GVBl. I S. 397),

12. des § 14 des Hessischen Umzugskos-
tengesetzes vom 26. Oktober 1993
(GVBl. I S. 464), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 17. September
2010 (GVBl. S. 283),

13. des § 54 Abs. 3 Satz 2 des Beamten-
statusgesetzes vom 17. Juni 2008
(BGBl. I S. 1010), geändert durch Ge-
setz vom 5. Februar 2009 (BGBl. I
S. 160), auch in Verbindung mit § 71
des Deutschen Richtergesetzes in der
Fassung vom 19. April 1972 (BGBl. I
S. 713), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I 
S. 2515),

verordnet der Minister der Justiz, für Inte-
gration und Europa,

soweit Befugnisse nach § 1 Abs. 3 der Er-
nennungsverordnung und § 8a Satz 1 des
Hessischen Besoldungsgesetzes übertra-
gen werden im Einvernehmen mit dem
Minister des Innern und für Sport:
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ERSTER TEIL

Zuständigkeiten nach dem Hessischen
Beamtengesetz, dem 

Beamtenstatusgesetz und dem 
Hessischen Richtergesetz

§ 1

(1) Der Präsidentin oder dem Präsiden-
ten des Oberlandesgerichts, des Hessi-
schen Verwaltungsgerichtshofs, des Hes-
sischen Landesarbeitsgerichts, des Hessi-
schen Landessozialgerichts, des Hessi-
schen Finanzgerichts und der General-
staatsanwältin oder dem Generalstaatsan-
walt wird, soweit in Abs. 2 und 3 nichts
anderes bestimmt ist, für ihren Geschäfts-
bereich die Befugnis übertragen,

1. Beamtinnen und Beamte bis ein-
schließlich der Besoldungsgruppe
A 15 mit Ausnahme der Beamtinnen
und Beamten im Vorbereitungsdienst
zu ernennen,

2. nach den §§ 28 bis 30 des Hessischen
Beamtengesetzes und den §§ 14 und
15 des Beamtenstatusgesetzes Beam-
tinnen und Beamte bis einschließlich
der Besoldungsgruppen A 15 und C 2
mit Ausnahme der Beamtinnen und
Beamten im Vorbereitungsdienst ab-
zuordnen und zu versetzen sowie das
Einverständnis zu deren Abordnung
und Versetzung in den eigenen Ge-
schäftsbereich nach § 30 Abs. 2 Satz 2
des Hessischen Beamtengesetzes und
§ 14 Abs. 4 Satz 1 und § 15 Abs. 3
Satz 1 des Beamtenstatusgesetzes zu
erklären,

3. nach § 39 Abs. 3 Satz 1 des Hessi-
schen Beamtengesetzes bei Beamtin-
nen und Beamten bis einschließlich
der Besoldungsgruppen A 15 und C 2
zu entscheiden, ob die Voraussetzun-
gen des § 22 Abs. 1 bis 3 des Beam-
tenstatusgesetzes vorliegen, und den
Tag der Beendigung des Beamtenver-
hältnisses festzustellen,

4. nach den §§ 41 und 42 des Hessi-
schen Beamtengesetzes im Rahmen
der Zuständigkeit nach Nr. 2 Beam-
tinnen und Beamte nach § 23 Abs. 1
bis 3 und § 30 Abs. 2 des Beamtensta-
tusgesetzes zu entlassen,

5. nach den §§ 26 bis 28 des Beamten-
statusgesetzes in Verbindung mit § 51
Abs. 1 sowie den §§ 51a bis 56 des
Hessischen Beamtengesetzes wegen
Dienstunfähigkeit und nach § 51
Abs. 4 des Hessischen Beamtengeset-
zes auf Antrag Beamtinnen und Be-
amte bis einschließlich der Besol-
dungsgruppen A 15 und C 2 in den
Ruhestand zu versetzen,

6. nach § 74 Abs. 1 des Hessischen Be-
amtengesetzes Beamtinnen und Be-
amten aus zwingenden dienstlichen
Gründen die Führung der Dienstge-
schäfte nach § 39 des Beamtenstatus-
gesetzes zu verbieten,

7. nach § 78 Abs. 1 des Hessischen Be-
amtengesetzes die Übernahme und
Fortführung einer Nebentätigkeit im
öffentlichen Dienst anzuordnen,

8. nach § 79 Abs. 5 des Hessischen Be-
amtengesetzes und § 7j Abs. 2 des
Hessischen Richtergesetzes die Über-
nahme einer Nebentätigkeit zu ge-
nehmigen,

9. nach § 81 Abs. 1 des Hessischen Be-
amtengesetzes in Verbindung mit § 7
Abs. 1 der Nebentätigkeitsverord-
nung das Nutzungsentgelt im Einzel-
fall nach Maßgabe der allgemeinen
Festlegungen der obersten Dienstbe-
hörde festzusetzen,

10. nach § 83a Abs. 2 und 3 des Hessi-
schen Beamtengesetzes Ruhestands-
beamtinnen und Ruhestandsbeamten
sowie früheren Beamtinnen und Be-
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amten eine Beschäftigung oder Er-
werbstätigkeit zu untersagen,

11. nach § 84 Abs. 1 des Hessischen Be-
amtengesetzes die Zustimmung zur
Annahme von Belohnungen oder Ge-
schenken bis zu einem Wert von
75 Euro nach § 42 Abs. 1 des Beam-
tenstatusgesetzes im Einzelfall zu er-
teilen,

12. nach den §§ 85a, 85b und 85f des
Hessischen Beamtengesetzes über
Anträge der Beamtinnen und Beam-
ten, für deren Ernennung sie zustän-
dig sind, auf Beurlaubung und Teil-
zeitbeschäftigung zu entscheiden,

13. nach § 45 des Beamtenstatusgesetzes
über Anträge auf Ersatz von Sach-
schäden außerhalb der Unfallfürsorge
nach dem Hessischen Beamtenver-
sorgungsgesetz zu entscheiden,

14. nach § 97 Abs. 4 des Hessischen Be-
amtengesetzes entlassenen Beamtin-
nen und Beamten bis einschließlich
der Besoldungsgruppen A 15 und C 2
die Führung der Amtsbezeichnung
mit dem Zusatz „außer Dienst (a. D.)“
zu erlauben,

15. die Personalhauptakten der Beamtin-
nen und Beamten bis einschließlich
der Besoldungsgruppen A 15 und C 2
zu führen,

16. nach § 49 der Hessischen Landes-
haushaltsordnung in der Fassung
vom 15. März 1999 (GVBl. I S. 248),
zuletzt geändert durch Gesetz vom
27. September 2012 (GVBl. S. 290),
Beamtinnen und Beamte bis ein-
schließlich der Besoldungsgruppen
A 15 und C 2 in Planstellen einzuwei-
sen.

(2) Den Präsidentinnen und Präsiden-
ten der Landgerichte und der Amtsge-
richte, den Leiterinnen und Leitern der
Staatsanwaltschaften bei den Landgerich-
ten und der Leiterin oder dem Leiter der
Amtsanwaltschaft Frankfurt am Main
wird für die Beamtinnen und Beamten der
Besoldungsordnung A bis einschließlich
der Besoldungsgruppe A 15 ihres Ge-
schäftsbereichs die Befugnis übertragen,

1. nach § 79 Abs. 5 des Hessischen Be-
amtengesetzes die Übernahme einer
Nebentätigkeit zu genehmigen,

2. nach § 85a Abs. 4 und 5 des Hessi-
schen Beamtengesetzes Teilzeitbe-
schäftigung und Urlaub zu bewilli-
gen.

(3) Für die Leiterinnen und Leiter der
Behörden nach Abs. 1 bleiben die Befug-
nisse nach Abs. 1 Nr. 6 bis 11 und 13 dem
Ministerium der Justiz, für Integration
und Europa vorbehalten; für die Befugnis-
se nach Abs. 1 Nr. 7 bis 9 gilt dieser Vor-
behalt auch für die ständigen Vertreterin-
nen und Vertreter der Behördenleitung.

§ 2

Der Präsidentin oder dem Präsidenten
des Oberlandesgerichts wird für den ei-

genen und für den Geschäftsbereich der
Generalstaatsanwältin oder des General-
staatsanwalts, der Präsidentin oder dem
Präsidenten des Hessischen Landesar-
beitsgerichts und des Hessischen Landes-
sozialgerichts wird für ihren Geschäftsbe-
reich die Befugnis übertragen, Beamtin-
nen und Beamte im Vorbereitungsdienst

1. zu ernennen,

2. nach den §§ 28 bis 30 des Hessischen
Beamtengesetzes und den §§ 14 und
15 des Beamtenstatusgesetzes abzu-
ordnen und zu versetzen sowie nach
§ 30 Abs. 2 Satz 2 des Hessischen Be-
amtengesetzes und § 14 Abs. 4 Satz 1
und § 15 Abs. 3 Satz 1 des Beamten-
statusgesetzes das Einverständnis zu
deren Abordnung und Versetzung in
den Geschäftsbereich zu erklären,

3. zu entlassen.

§ 3

Der Präsidentin oder dem Präsidenten
des Hessischen Landesarbeitsgerichts
und des Hessischen Landessozialgerichts
wird für ihren Geschäftsbereich die Be-
fugnis übertragen, Richterinnen und
Richter der Besoldungsgruppe R 1 zu ei-
nem erstinstanzlichen Gericht innerhalb
ihres Geschäftsbereichs abzuordnen.

§ 4

(1) Den Leiterinnen und Leitern der
Justizvollzugseinrichtungen wird für ih-
ren Zuständigkeitsbereich die Befugnis
übertragen,

1. Beamtinnen und Beamte bis ein-
schließlich der Besoldungsgruppe
A 11 zu ernennen und Bewerberin-
nen und Bewerber zum Vorberei-
tungsdienst für die Laufbahnen des
allgemeinen Vollzugsdienstes und
des mittleren Vollzugs- und Verwal-
tungsdienstes zuzulassen und zu er-
nennen,

2. nach den §§ 28 bis 30 des Hessischen
Beamtengesetzes und den §§ 14 und
15 des Beamtenstatusgesetzes Beam-
tinnen und Beamte des Krankenpfle-
gedienstes, des Werkdienstes, des all-
gemeinen Vollzugsdienstes und des
mittleren Vollzugs- und Verwaltungs-
dienstes abzuordnen und zu verset-
zen sowie nach § 30 Abs. 2 Satz 2 des
Hessischen Beamtengesetzes und
§ 14 Abs. 4 Satz 1 und § 15 Abs. 3
Satz 1 des Beamtenstatusgesetzes das
Einverständnis zu deren Abordnung
und Versetzung in ihren Zuständig-
keitsbereich zu erklären,

3. nach § 39 Abs. 3 Satz 1 des Hessi-
schen Beamtengesetzes bei Beamtin-
nen und Beamten, für deren Ernen-
nung sie zuständig sind, zu entschei-
den, ob die Voraussetzungen des § 22
Abs. 1 bis 3 des Beamtenstatusgeset-
zes vorliegen und den Tag der Been-
digung des Beamtenverhältnisses
festzustellen,
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4. nach den §§ 41 bis 43 des Hessischen
Beamtengesetzes Beamtinnen und
Beamte, für deren Ernennung sie zu-
ständig sind, nach § 23 und § 30
Abs. 2 des Beamtenstatusgesetzes zu
entlassen,

5. nach den §§ 26 bis 28 des Beamten-
statusgesetzes in Verbindung mit § 51
Abs. 1 und den §§ 51a bis 56 sowie
§ 197 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit
§ 193 des Hessischen Beamtengeset-
zes wegen Dienstunfähigkeit und
nach § 51 Abs. 4 sowie § 197 Abs. 2
Satz 1 in Verbindung mit § 194 Abs. 1
Satz 2 des Hessischen Beamtengeset-
zes auf Antrag Beamtinnen und Be-
amte in den Ruhestand zu versetzen,

6. nach § 74 Abs. 1 des Hessischen Be-
amtengesetzes Beamtinnen und Be-
amten aus zwingenden dienstlichen
Gründen die Führung der Dienstge-
schäfte nach § 39 des Beamtenstatus-
gesetzes zu verbieten,

7. nach § 79 Abs. 5 des Hessischen Be-
amtengesetzes die Übernahme einer
Nebentätigkeit zu genehmigen,

8. nach § 81 Abs. 1 des Hessischen Be-
amtengesetzes in Verbindung mit § 7
Abs. 1 der Nebentätigkeitsverord-
nung das Nutzungsentgelt im Einzel-
fall nach Maßgabe der allgemeinen
Festlegungen der obersten Dienstbe-
hörde festzusetzen,

9. nach § 83a Abs. 2 und 3 des Hessi-
schen Beamtengesetzes Ruhestands-
beamtinnen und Ruhestandsbeamten
sowie früheren Beamtinnen und Be-
amten eine Beschäftigung oder Er-
werbstätigkeit zu untersagen,

10. nach § 84 Abs. 1 des Hessischen Be-
amtengesetzes die Zustimmung zur
Annahme von Belohnungen oder Ge-
schenken bis zu einem Wert von
75 Euro nach § 42 Abs. 1 des Beam-
tenstatusgesetzes im Einzelfall zu er-
teilen,

11. nach den §§ 85a, 85b und 85f des
Hessischen Beamtengesetzes über
Anträge auf Beurlaubung und Teil-
zeitbeschäftigung zu entscheiden,

12. nach § 49 der Hessischen Landes-
haushaltsordnung Beamtinnen und
Beamte bis einschließlich der Besol-
dungsgruppe A 11 in Planstellen ein-
zuweisen.

(2) Für die Leiterinnen und Leiter der
Behörden nach Abs. 1 bleiben die Befug-
nisse nach Abs. 1 Nr. 5 bis 11 dem Minis-
terium der Justiz, für Integration und
Europa vorbehalten. Für die Befugnisse
nach Abs. 1 Nr. 7 und 8 gilt dieser Vorbe-
halt auch für die ständigen Vertreterinnen
und Vertreter der Behördenleitung.

(3) Der Leiterin oder dem Leiter des
H. B. Wagnitz-Seminars – Dienstleistungs-
zentrum für den hessischen Justizvollzug
– wird die Befugnis übertragen, Bewerbe-
rinnen und Bewerber zum Vorbereitungs-
dienst für die Laufbahnen des gehobenen
Vollzugs- und Verwaltungsdienstes mit

Genehmigung der obersten Dienstbehör-
de zuzulassen und zu ernennen.

(4) Der Generalstaatsanwältin oder
dem Generalstaatsanwalt wird die Befug-
nis übertragen, nach § 45 des Beamten-
statusgesetzes über Anträge der Beamtin-
nen und Beamten des Justizvollzugs-
dienstes auf Ersatz von Sachschäden au-
ßerhalb der Unfallfürsorge nach dem Hes-
sischen Beamtenversorgungsgesetz zu
entscheiden.

ZWEITER TEIL

Zuständigkeiten nach der Hessischen
Beihilfenverordnung

§ 5

Dem Regierungspräsidium Kassel wird
für den Geschäftsbereich des Ministeri-
ums der Justiz, für Integration und
Europa die Befugnis übertragen,

1. nach § 17 Abs. 5 Satz 1 der Hessi-
schen Beihilfenverordnung über An-
träge auf Gewährung von Beihilfen
zu entscheiden,

2. über Widersprüche gegen Entschei-
dungen nach Nr. 1 zu befinden.

DRITTER TEIL

Zuständigkeiten nach 
laufbahnrechtlichen Vorschriften

§ 6

(1) Der Präsidentin oder dem Präsiden-
ten des Oberlandesgerichts wird für den
eigenen Geschäftsbereich und die Ge-
schäftsbereiche der Präsidentin oder des
Präsidenten des Hessischen Landesar-
beitsgerichts, des Hessischen Landessozi-
algerichts sowie der Generalstaatsanwäl-
tin oder des Generalstaatsanwalts die Be-
fugnis übertragen, für die Laufbahnen
des einfachen, mittleren und gehobenen
Dienstes

1. die Mitglieder der Prüfungsausschüs-
se nach § 7 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 der
Hessischen Laufbahnverordnung zu
bestimmen und die Vorsitzende oder
den Vorsitzenden zu bestellen,

2. nach § 7 Abs. 4 Satz 1 der Hessischen
Laufbahnverordnung die Mitglieder
des Prüfungsausschusses zu berufen
und das Verfahren bei der Prüfung zu
bestimmen.

(2) Der Leiterin oder dem Leiter des
H. B. Wagnitz-Seminars – Dienstleis-
tungszentrum für den hessischen Justiz-
vollzug – werden die Befugnisse nach
Abs. 1 für die Laufbahn des allgemeinen
Vollzugsdienstes übertragen.

§ 7

(1) Der Präsidentin oder dem Präsiden-
ten des Oberlandesgerichts wird für den
eigenen und den Geschäftsbereich der
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Generalstaatsanwältin oder des General-
staatsanwalts, der Präsidentin oder dem
Präsidenten des Hessischen Landesar-
beitsgerichts und des Hessischen Landes-
sozialgerichts wird für ihren Geschäftsbe-
reich die Befugnis übertragen,

1. für Beamtinnen und Beamte des ein-
fachen, mittleren und gehobenen
Dienstes nach

a) § 8 Abs. 3 Satz 1 der Hessischen
Laufbahnverordnung den regel-
mäßigen Vorbereitungsdienst zu
verlängern,

b) § 8 Abs. 4 Satz 1 und 2 der Hessi-
schen Laufbahnverordnung Tätig-
keiten auf den Vorbereitungs-
dienst anzurechnen,

2. nach § 8 Abs. 5 der Hessischen Lauf-
bahnverordnung Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern, die sich mindes-
tens zwei Jahre ununterbrochen im
öffentlichen Dienst bewährt haben,
diese Zeit als Vorbereitungsdienst für
eine Laufbahn des einfachen Dienstes
anzurechnen,

3. nach § 14 Abs. 1 der Hessischen
Laufbahnverordnung Beamtinnen
und Beamte des einfachen Dienstes
zur Laufbahn des mittleren Dienstes
zuzulassen,

4. nach § 16 Abs. 1 der Hessischen
Laufbahnverordnung Beamtinnen
und Beamte des mittleren Dienstes
zur Laufbahn des gehobenen Diens-
tes derselben Fachrichtung zuzulas-
sen.

(2) Der Leiterin oder dem Leiter des
H. B. Wagnitz-Seminars – Dienstleistungs-
zentrum für den hessischen Justizvollzug
– wird für Beamtinnen und Beamte des
allgemeinen Vollzugsdienstes und des
mittleren und gehobenen Vollzugs- und
Verwaltungsdienstes die Befugnis über-
tragen, nach

1. § 8 Abs. 3 Satz 1 der Hessischen
Laufbahnverordnung den regelmäßi-
gen Vorbereitungsdienst zu verlän-
gern,

2. § 8 Abs. 4 Satz 1 und 2 der Hessi-
schen Laufbahnverordnung Tätigkei-
ten auf den Vorbereitungsdienst an-
zurechnen,

3. § 16 Abs. 1 der Hessischen Laufbahn-
verordnung Beamtinnen und Beamte
des mittleren Dienstes zur Laufbahn
des gehobenen Dienstes derselben
Fachrichtung mit Genehmigung der
obersten Dienstbehörde zuzulassen.

§ 8

Den Leiterinnen und Leitern der in § 1
Abs. 1 und § 4 Abs. 1 genannten Behör-
den wird für ihren Geschäftsbereich die
Befugnis übertragen,

1. bei Beamtinnen und Beamten des
einfachen, mittleren und gehobenen
Dienstes nach

a) § 3 Abs. 6 der Hessischen Lauf-
bahnverordnung die Probezeit zu
verlängern,

b) § 10 Abs. 1 Satz 3 des Hessischen
Beamtengesetzes in Verbindung
mit § 3 Abs. 5 der Hessischen
Laufbahnverordnung Zeiten einer
gleichwertigen Tätigkeit auf die
Probezeit anzurechnen,

2. nach § 3 Abs. 1 Satz 4 der Hessischen
Verordnung über die Beamten in
Laufbahnen besonderer Fachrichtun-
gen die Befähigung von Bewerberin-
nen und Bewerbern für die Fachrich-
tung festzustellen.

VIERTER TEIL

Zuständigkeiten in
Besoldungsangelegenheiten

§ 9

Der Präsidentin oder dem Präsidenten
des Oberlandesgerichts, des Hessischen
Landesarbeitsgerichts und des Hessi-
schen Landessozialgerichts wird für ihren
Geschäftsbereich die Befugnis übertra-
gen, Anwärterbezüge nach § 66 des Bun-
desbesoldungsgesetzes zu kürzen.

§ 10

(1) Der Hessischen Bezügestelle wird,
soweit in Abs. 2 nichts anderes bestimmt
ist, für den Geschäftsbereich des Ministe-
riums der Justiz, für Integration und
Europa die Befugnis übertragen,

1. nach den §§ 28 und 38 des Bundesbe-
soldungsgesetzes das Besoldungs-
dienstalter und das für die Berech-
nung des Grundgehalts maßgebende
Lebensalter festzusetzen,

2. die Besoldung und die Amtsbezüge
festzusetzen, zu berechnen und die
Zahlung anzuordnen,

3. besoldungsrechtliche Anpassungen
und strukturelle Besoldungsänderun-
gen durchzuführen,

4. die Sonderzahlungen und die vermö-
genswirksamen Leistungen festzuset-
zen, zu berechnen und die Zahlung
anzuordnen,

5. nach § 12 Abs. 2 des Bundesbesol-
dungsgesetzes zuviel gezahlte Bezü-
ge und Sonderzahlungen zurückzu-
fordern,

6. nach § 12 Abs. 2 Satz 3 des Bundes-
besoldungsgesetzes aus Billigkeits-
gründen

a) von der Rückforderung ohne
Rücksicht auf die Höhe der Über-
zahlung bis zu 500 Euro im Einzel-
fall abzusehen,

b) die Zahlung bei Rückforderungs-
beträgen bis zu 2 500 Euro in bis
zu 36 Monatsraten, bei Rückforde-
rungsbeträgen bis zu 10 000 Euro
in bis zu 18 Monatsraten zuzulas-
sen,
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7. über Widersprüche gegen Entschei-
dungen nach Nr. 1 bis 5 zu befinden.

(2) Dem Regierungspräsidium Kassel
wird abweichend von Abs. 1 Nr. 2 die Be-
fugnis übertragen, die Bezüge nach § 4
Abs. 1 des Bundesbesoldungsgesetzes
festzusetzen.

§ 11

(1) Die Festsetzung der Vergütungen
nach der Vollstreckungsvergütungsver-
ordnung in der Fassung vom 6. Januar
2003 (BGBl. I S. 8) und die Entscheidung
über die Gewährung werden

1. der Präsidentin oder dem Präsidenten
des Oberlandesgerichts für den Ge-
richtsvollzieherdienst,

2. den Präsidentinnen und Präsidenten
der Amtsgerichte für den Justizvoll-
ziehungsdienst ihres Geschäftsbe-
reichs

übertragen.

(2) Die Präsidentin oder der Präsident
des Oberlandesgerichts entscheidet in
den Fällen des § 2 Satz 2 und des § 4
Satz 2 der Vollstreckungsvergütungsver-
ordnung über die Zulassung von Ausnah-
men.

(3) Dem Ministerium der Justiz, für In-
tegration und Europa bleibt die Entschei-
dung über die vorläufige Berechnung 
der Vergütung nach § 9 Abs. 1 Satz 4 
der Vollstreckungsvergütungsverordnung
vorbehalten.

FÜNFTER TEIL

Zuständigkeiten nach der 
Dienstjubiläumsverordnung

§ 12

(1) Den Leiterinnen und Leitern der in
§ 1 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 genannten Be-
hörden wird, soweit in Abs. 2 bis 4 nichts
anderes bestimmt ist, für ihren Geschäfts-
bereich die Befugnis übertragen, die Eh-
rung der Beamtinnen und Beamten sowie
der Richterinnen und Richter vorzuneh-
men, die eine Dienstzeit von 25 oder
40 Jahren vollendet haben. Der Präsiden-
tin oder dem Präsidenten der IT-Stelle
wird, soweit in Abs. 4 nichts anderes be-
stimmt ist, die Befugnis übertragen, die
Ehrung der Beamtinnen und Beamten der
Informationstechnik-Stelle der hessischen
Justiz (IT-Stelle) vorzunehmen, die eine
Dienstzeit von 25 oder 40 Jahren vollen-
det haben.

(2) Den Präsidentinnen und Präsiden-
ten der Landgerichte, der Amtsgerichte,
der Verwaltungsgerichte, des Arbeitsge-
richts Frankfurt am Main und des Sozial-
gerichts Frankfurt am Main sowie den
Leiterinnen und Leitern der Staatsanwalt-
schaften bei den Landgerichten und der
Leiterin oder dem Leiter der Amtsanwalt-
schaft Frankfurt am Main wird für ihren
Geschäftsbereich die Befugnis übertra-
gen, die Ehrung der Beamtinnen und Be-

amten sowie der Richterinnen und Richter
vorzunehmen, die eine Dienstzeit von
25 Jahren vollendet haben.

(3) Den Präsidentinnen und Präsiden-
ten der Landgerichte und der Amtsge-
richte sowie den Leiterinnen und Leitern
der Staatsanwaltschaften bei den Landge-
richten und der Leiterin oder dem Leiter
der Amtsanwaltschaft Frankfurt am Main
wird für ihren Geschäftsbereich die Be-
fugnis übertragen, die Ehrung der Beam-
tinnen und Beamten vorzunehmen, die ei-
ne Dienstzeit von 40 Jahren vollendet ha-
ben.

(4) Dem Ministerium der Justiz, für In-
tegration und Europa bleibt die Ehrung
der Leiterinnen und Leiter der in Abs. 2
und der in § 1 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 ge-
nannten Behörden sowie der Präsidentin
oder des Präsidenten der IT-Stelle vorbe-
halten.

§ 13

(1) Der Präsidentin oder dem Präsiden-
ten des Oberlandesgerichts wird die Be-
fugnis übertragen, die Ehrung der Mit-
glieder der Ortsgerichte vorzunehmen,
die eine Dienstzeit von 40 Jahren vollen-
det haben.

(2) Den Präsidentinnen und Präsiden-
ten sowie den Direktorinnen und Direkto-
ren der Amtsgerichte wird die Befugnis
übertragen, die Ehrung der Mitglieder
der Ortsgerichte vorzunehmen, die eine
Dienstzeit von 25 Jahren vollendet haben.

SECHSTER TEIL

Zuständigkeiten nach dem Hessischen
Disziplinargesetz

§ 14

(1) Den Leiterinnen und Leitern der in
§ 1 Abs. 1 genannten Behörden wird als
Dienstvorgesetzten für ihren Geschäftsbe-
reich die Befugnis übertragen, nach

1. § 37 Abs. 3 Nr. 1 des Hessischen Dis-
ziplinargesetzes Kürzungen der
Dienstbezüge bis zum zulässigen
Höchstmaß vorzunehmen,

2. § 38 Abs. 2 Satz 1 des Hessischen
Disziplinargesetzes Disziplinarklage
zu erheben,

3. § 83 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 Satz 4
des Hessischen Disziplinargesetzes
Entscheidungen zum Unterhaltsbei-
trag zu treffen,

4. § 89 Satz 1 des Hessischen Diszipli-
nargesetzes die Disziplinarbefugnisse
bei den Ruhestandsbeamtinnen und
Ruhestandsbeamten sowie bei den
Richterinnen und Richtern im Ruhe-
stand auszuüben.

(2) Den Leiterinnen und Leitern der
Justizvollzugseinrichtungen werden als
Dienstvorgesetzten für ihren Zuständig-
keitsbereich die Befugnisse nach Abs. 1
Nr. 2 und 4 übertragen.

Nr. 9 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen – 27. Mai 2013 167



(3) Den Leiterinnen und Leitern der in
§ 1 Abs. 1 genannten Behörden wird für
ihren Geschäftsbereich die Befugnis
übertragen,

1. nach § 47 Abs. 1 Satz 1 des Hessi-
schen Disziplinargesetzes über Wi-
dersprüche zu befinden,

2. im Rahmen ihrer Ernennungszustän-
digkeit

a) die Befugnisse der obersten
Dienstbehörde nach § 41 Abs. 2
und 3 des Hessischen Disziplinar-
gesetzes auszuüben,

b) nach § 49 Abs. 1 Satz 2 und 3 des
Hessischen Disziplinargesetzes
den Widerspruchsbescheid aufzu-
heben, in der Sache neu zu ent-
scheiden oder Disziplinarklage zu
erheben.

Die Zuleitungspflicht nach § 41 Abs. 1
Satz 1 und nach § 49 Abs. 1 Satz 1 des
Hessischen Disziplinargesetzes entfällt.

SIEBENTER TEIL

Zuständigkeiten nach dem Hessischen
Reisekostengesetz und dem Hessischen

Umzugskostengesetz

§ 15

(1) Das Ministerium der Justiz, für In-
tegration und Europa entscheidet über
die

1. Anordnung und Genehmigung von
Dienstreisen und Reisen zur Fortbil-
dung

a) der Präsidentin oder des Präsiden-
ten des Oberlandesgerichts, des
Hessischen Verwaltungsgerichts-
hofs, des Hessischen Landesar-
beitsgerichts, des Hessischen Lan-
dessozialgerichts, des Hessischen
Finanzgerichts und der IT-Stelle,

b) der Generalstaatsanwältin oder
des Generalstaatsanwalts,

c) der Leiterinnen und Leiter der
Justizvollzugseinrichtungen,

2. Anordnung und Genehmigung von
Auslandsdienstreisen und Reisen zur
Fortbildung zu im Ausland gelegenen
Orten,

3. Zusage der Umzugskostenvergütung,
soweit in § 17 Abs. 6 und § 18 Nr. 2
nichts anderes bestimmt ist, für die

a) in Nr. 1 Buchst. a und b genannten
und die im Ministerium und in der
IT-Stelle tätigen Bediensteten so-
wie deren Hinterbliebene nach § 1
Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 des Hessischen
Umzugskostengesetzes,

b) Richterinnen und Richter,

c) Beamtinnen und Beamten in Äm-
tern der Besoldungsordnung R so-
wie der Besoldungsgruppen C 3
und A 16 bei den Gerichten und
Staatsanwaltschaften,

d) Bediensteten des Justizvollzugs
mit Ausnahme der in § 4 Abs. 1
Nr. 2 genannten Bediensteten,

4. Erstattung von Reisekosten nach dem
Hessischen Reisekostengesetz für
Dienstreisen aus Anlass der Einstel-
lung oder der Versetzung oder Ab-
ordnung von einem anderen Dienst-
herrn in den Dienst des Landes Hes-
sen für die im Ministerium und in der
IT-Stelle tätigen Bediensteten,

5. Erstattung von Reisekosten an die
Mitglieder des Richterwahlausschus-
ses nach § 14 des Hessischen Richter-
gesetzes.

(2) Als allgemein genehmigt gelten
Dienstreisen

1. der in Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a und b
genannten Bediensteten und der zu
ihrer Vertretung bestellten Personen
innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland,

2. der Präsidentinnen und Präsidenten
der Landgerichte, der Verwaltungs-
gerichte und der Amtsgerichte sowie
der Leiterinnen und Leiter der Staats-
anwaltschaften bei den Landgerich-
ten – bei deren Abwesenheit auch der
zu ihrer Vertretung bestellten Perso-
nen – innerhalb ihres Bezirks,

3. der Leiterinnen und Leiter der Justiz-
vollzugseinrichtungen – bei deren
Abwesenheit auch der zu ihrer Ver-
tretung bestellten Personen –

a) innerhalb des Landes Hessen, so-
weit die einzelne Dienstreise nicht
länger als einen Tag dauert,

b) zu den Zweiganstalten, den Abtei-
lungen des offenen Vollzugs und
den Außenstellen,

c) zu Anstaltsleiterdienstbesprechun-
gen und Arbeitstagungen, zu de-
nen das Ministerium der Justiz, für
Integration und Europa eingela-
den hat,

d) zu im H. B. Wagnitz-Seminar –
Dienstleistungszentrum für den
hessischen Justizvollzug – stattfin-
denden Fortbildungs- und Infor-
mationsveranstaltungen, zu denen
das H. B. Wagnitz-Seminar einge-
laden hat,

4. der Leiterin oder des Leiters der
Amtsanwaltschaft Frankfurt am Main
– bei Abwesenheit auch der zur Ver-
tretung bestellten Person – innerhalb
des Bezirks,

5. der Bediensteten des Gerichtsvollzie-
herdienstes und des Justizvollzie-
hungsdienstes in Vollstreckungsange-
legenheiten,

6. der Bewährungshelferinnen und Be-
währungshelfer in Bewährungssa-
chen innerhalb des jeweiligen Land-
gerichtsbezirks, bei Vorliegen einer
richterlichen Anordnung auch darü-
ber hinaus,

7. der Gerichtshelferinnen und Ge-
richtshelfer in Gerichtshilfesachen in-
nerhalb ihres Bezirks,
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8. der nebenamtlichen Mitglieder der
Prüfungsausschüsse für die Staats-
und Laufbahnprüfungen, für die Zwi-
schen- und Abschlussprüfungen der
Auszubildenden sowie für die Eig-
nungsprüfungen nach § 7 der Hessi-
schen Laufbahnverordnung im mittle-
ren und gehobenen Justizdienst in
Prüfungsangelegenheiten innerhalb
des Geschäftsbereichs,

9. der Kandidatinnen und Kandidaten
zu Laufbahn- und Staatsprüfungen,

10. zur Durchführung von Geschäftsprü-
fungen bei Notarinnen und Notaren,
Gerichtsvollzieherinnen und Ge-
richtsvollziehern.

Reisen zur Teilnahme an Kongressen, Ta-
gungen, Ausstellungen und ähnlichen
Veranstaltungen gelten nicht als allge-
mein genehmigt, ausgenommen bei den
in Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a und b genannten
Bediensteten.

(3) Die Genehmigung zur Benutzung
des privaten Kraftfahrzeugs nach § 6
Abs. 1 des Hessischen Reisekostengeset-
zes wird allgemein erteilt für die

1. in § 2 Abs. 1 Satz 3 des Hessischen
Reisekostengesetzes genannten
Dienstreisen der Richterinnen, Rich-
ter, Rechtspflegerinnen und Rechts-
pfleger,

2. Dienstreisen

a) der Bediensteten des Gerichtsvoll-
zieherdienstes und des Justizvoll-
ziehungsdienstes in Vollstre-
ckungsangelegenheiten, der Be-
währungshelferinnen und Bewäh-
rungshelfer in Bewährungssachen
und der Gerichtshelferinnen und
Gerichtshelfer in Gerichtshilfesa-
chen – jeweils innerhalb des ihnen
zugewiesenen Bezirks –,

b) zur Durchführung von Geschäfts-
prüfungen bei Notarinnen, Nota-
ren, Gerichtsvollzieherinnen und
Gerichtsvollziehern.

§ 16

Der Hessischen Bezügestelle wird für
den Geschäftsbereich des Ministeriums
der Justiz, für Integration und Europa die
Befugnis übertragen

1. Reisekosten nach dem Hessischen
Reisekostengesetz an Bedienstete des
Landes zu erstatten,

2. Trennungsgeld zu bewilligen und zu
gewähren,

3. Umzugskostenvergütung zu gewäh-
ren und die in § 14 Nr. 2 bis 4 des
Hessischen Umzugskostengesetzes
genannten Entscheidungen zu tref-
fen,

4. über Widersprüche gegen Entschei-
dungen nach Nr. 1 bis 3 zu befinden.

Satz 1 Nr. 1 gilt nicht in den Fällen des
§ 15 Abs. 1 Nr. 4 und 5 und § 17 Abs. 2
Nr. 2 und 4.

§ 17

(1) Die Präsidentin oder der Präsident
des Oberlandesgerichts, des Hessischen
Verwaltungsgerichtshofs, des Hessischen
Landesarbeitsgerichts, des Hessischen
Landessozialgerichts und die General-
staatsanwältin oder der Generalstaatsan-
walt entscheiden, soweit in § 15 nichts
anderes bestimmt ist, über die Anordnung
und Genehmigung von Dienstreisen und
Reisen zur Fortbildung der Leiterinnen
und Leiter der ihnen unmittelbar nachge-
ordneten Gerichte und Behörden.

(2) Die Leiterinnen und Leiter der in
§ 1 Abs. 1 genannten Behörden entschei-
den, soweit in den §§ 15 und 19 nichts an-
deres bestimmt ist, für die Bediensteten
ihres Geschäftsbereichs über die

1. Anordnung und Genehmigung von
Fortbildungsreisen zur Teilnahme an
Veranstaltungen der Deutschen Rich-
terakademie,

2. Erstattung von Reisekosten nach dem
Hessischen Reisekostengesetz für
Dienstreisen aus Anlass der Einstel-
lung oder der Versetzung oder Ab-
ordnung von einem anderen Dienst-
herrn in den Dienst des Landes Hes-
sen,

3. Bewilligung von ungemindertem Ta-
gegeld nach § 9 Abs. 2 des Hessi-
schen Reisekostengesetzes in beson-
deren Fällen über die ersten zehn Ta-
ge hinaus bis zu weiteren 30 Tagen,

4. Gewährung von Pauschalerstattun-
gen nach § 16 des Hessischen Reise-
kostengesetzes,

5. Zusage der Umzugskostenvergütung,
auch hinsichtlich der Berechtigten
nach § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 des Hes-
sischen Umzugskostengesetzes.

(3) Der Generalstaatsanwältin oder
dem Generalstaatsanwalt werden die in
Abs. 2 Nr. 2 bis 4 genannten Befugnisse
für die Bediensteten des Justizvollzugs
sowie die in Abs. 2 Nr. 5 genannte Befug-
nis für deren Hinterbliebene übertragen,
soweit in den §§ 15, 18 und 21 nichts an-
deres bestimmt ist.

(4) Die Präsidentin oder der Präsident
des Oberlandesgerichts entscheidet über
die Zusage der Umzugskostenvergütung
für Rechtsreferendarinnen und Rechtsre-
ferendare aus Anlass der Überweisung
zur Fortsetzung der Ausbildung bei den
in § 29 Abs. 3 Nr. 1, 2 und 5 bis 7 des Ju-
ristenausbildungsgesetzes in der Fassung
vom 15. März 2004 (GVBl. I S. 158), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 13. De-
zember 2012 (GVBl. S. 622), bezeichneten
Ausbildungsstellen.

(5) Die Generalstaatsanwältin oder der
Generalstaatsanwalt entscheidet über die
Zusage der Umzugskostenvergütung für
Bedienstete in Ausbildung für den Amts-
anwaltsdienst.

(6) Die Leiterinnen und Leiter der Jus-
tizvollzugseinrichtungen sind, soweit in
§ 15 nichts anderes bestimmt ist, zustän-
dig für die Zusage der Umzugskostenver-
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gütung für die in § 4 Abs. 1 Nr. 2 genann-
ten Bediensteten.

§ 18

Die Leiterin oder der Leiter des H. B.
Wagnitz-Seminars – Dienstleistungszen-
trum für den hessischen Justizvollzug – ist
zuständig für die

1. Anordnung und Genehmigung von
Fortbildungsreisen der Bediensteten
des Justizvollzugs aus Anlass der
Teilnahme an dort durchgeführten
Fortbildungsveranstaltungen, soweit
in § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 nichts an-
deres bestimmt ist,

2. Zusage der Umzugskostenvergütung
für die Bediensteten in Ausbildung
für den allgemeinen Vollzugsdienst
sowie den mittleren Vollzugs- und
Verwaltungsdienst aus Anlass der
Überweisung zur Fortsetzung der
Ausbildung an eine andere auswärti-
ge Ausbildungsstelle.

§ 19

Die Präsidentinnen und Präsidenten
der Landgerichte entscheiden über die

1. Anordnung und Genehmigung von
Dienstreisen und Reisen zur Fortbil-
dung der Direktorinnen und Direkto-
ren der Amtsgerichte ihres Geschäfts-
bereichs, soweit in den §§ 15 und 17
nichts anderes bestimmt ist,

2. Zusage der Umzugskostenvergütung
für Rechtsreferendarinnen und
Rechtsreferendare aus Anlass der
Überweisung zur Fortsetzung der
Ausbildung bei den in § 29 Abs. 2
Nr. 1 bis 4 und Abs. 3 Nr. 3 und 4 des
Juristenausbildungsgesetzes bezeich-
neten Ausbildungsstellen.

§ 20

(1) Soweit die Zuständigkeit der Hessi-
schen Bezügestelle nach § 16 Satz 1 Nr. 1
nicht gegeben ist, ist die Leiterin oder der
Leiter der Dienststelle, in deren Interesse
oder Auftrag die Reise erfolgt, für die Er-
stattung von Reisekosten nach dem Hes-
sischen Reisekostengesetz zuständig. Für
die Erstattung der Reisekosten nach dem
Hessischen Reisekostengesetz der Leite-
rinnen und Leiter von Referendararbeits-
gemeinschaften oder praktischen Studi-
enzeiten und der Bediensteten, die zu ne-
benamtlichen Lehrkräften bestellt sind
oder nebenamtlich Unterricht in der Aus-
bildung der Angehörigen des öffentlichen
Dienstes erteilen, sind die Leiterinnen
und Leiter der Gerichte oder Behörden
zuständig, bei denen die Arbeitsgemein-
schaften, die praktischen Studienzeiten
oder die Lehrgänge eingerichtet sind.

(2) Abweichend von § 16 Satz 1 Nr. 1
kann die Erstattung von Reisekosten nach
dem Hessischen Reisekostengesetz erfol-
gen durch

1. die Beschäftigungsbehörde für Be-
währungshelferinnen und Bewäh-

rungshelfer sowie Gerichtshelferin-
nen und Gerichtshelfer hinsichtlich
Reisekosten, die durch Dienstreisen
im Sinne des § 15 Abs. 3 Nr. 2 ent-
standen sind, oder

2. die Dienststelle, in deren Interesse
oder Auftrag die Reise durchgeführt
wurde, wenn die Erstattung von Rei-
sekosten nicht in elektronischer Form
beantragt wurde und eine Abgabe an
die Hessische Bezügestelle untunlich
ist, beispielsweise weil die Erstattung
im unmittelbaren Zusammenhang mit
der Anweisung anderer Leistungen
erfolgen kann.

§ 21

Die Leiterinnen und Leiter der Be-
schäftigungs- oder Ausbildungsbehörden
sind, soweit in den §§ 15 bis 20 nichts an-
deres bestimmt ist, zuständig für die

1. Anordnung und Genehmigung von
Dienstreisen, Reisen zur Fortbildung
und Reisen zur Ausbildung,

2. Erteilung der Genehmigung zur
dienstlichen Benutzung eines priva-
ten Kraftfahrzeugs nach § 6 Abs. 1
des Hessischen Reisekostengesetzes.

ACHTER TEIL

Zuständigkeiten für die Entscheidung
über Widersprüche

§ 22

(1) Den Leiterinnen und Leitern der in
§ 1 Abs. 1 genannten Behörden wird für
ihren Geschäftsbereich die Befugnis
übertragen, über Widersprüche in Verfah-
ren nach § 54 Abs. 1 des Beamtenstatus-
gesetzes, auch in Verbindung mit § 71 des
Deutschen Richtergesetzes, zu entschei-
den, soweit das Ministerium der Justiz,
für Integration und Europa den Verwal-
tungsakt nicht selbst erlassen hat. Die
Generalstaatsanwältin oder der General-
staatsanwalt entscheidet insoweit auch
über Widersprüche der Beamtinnen und
Beamten des Justizvollzugs.

(2) Vorschriften, welche die Zuständig-
keiten für die Entscheidung über Wider-
sprüche abweichend regeln, bleiben un-
berührt.

NEUNTER TEIL

Schlussvorschriften

§ 23

Die Verordnung über Zuständigkeiten
in beamten- und richterrechtlichen Perso-
nalangelegenheiten sowie nach dem Hes-
sischen Reisekostengesetz und dem Hes-
sischen Umzugskostengesetz im Ge-
schäftsbereich des Ministeriums der Jus-
tiz vom 7. Dezember 2007 (GVBl. I
S. 931)1), geändert durch Verordnung vom
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26. November 2012 (GVBl. S. 482), wird
aufgehoben.

§ 24

Diese Verordnung tritt am 1. Juni 2013
in Kraft.
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Wiesbaden, den 8. Mai 2013

H e s s i s c h e  L a n d e s r e g i e r u n g

D e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  M i n i s t e r  

B o u f f i e r d e r  J u s t i z ,  f ü r  I n t e g r a t i o n
u n d  E u r o p a
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Aufgrund des § 7 Abs. 2 und 3 des Ge-
setzes zum Staatsvertrag über die Errich-
tung einer gemeinsa men Einrichtung für
Hochschulzulassung vom 15. Dezember
2009 (GVBl. I S. 705), geändert durch Ge-
setz vom 21. November 2011 (GVBl. I 
S. 679), verordnet die Ministerin für Wis-
senschaft und Kunst:

§ 1

Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung regelt die Verga-
be von Studienplätzen durch die Hoch-
schulen des Lan des an Bewerberinnen
und Bewerber in Studiengängen, für die
Zulassungszahlen nach § 3 Abs. 1 des Ge-
setzes zum Staatsvertrag über die Errich-
tung einer gemeinsamen Einrichtung für
Hochschul zulassung festgesetzt sind, so-
weit nicht die Stiftung für Hochschulzu-
lassung (im Folgenden: Stiftung) nach
Art. 2 Nr. 2 in Verbindung mit Art. 5 
Abs. 1 Nr. 1 des Staatsvertrages über die
Errichtung einer gemeinsamen Einrich-
tung für Hochschulzulassung zuständig
ist.

(2) Diese Verordnung gilt, soweit nach-
folgend nichts anderes bestimmt ist, für
deutsche Be werberinnen und Bewerber
sowie für die ausländischen oder staaten-
losen Bewerberinnen und Be werber, die
im Sinne dieser Verordnung Deutschen
gleichgestellt sind. Deutschen gleichge-
stellt sind hiernach:

1. Staatsangehörige eines anderen Mit-
gliedstaates der Europäischen Union
oder eines anderen Vertragsstaates des
Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum,

2. in der Bundesrepublik Deutschland
wohnende Kinder von Staatsangehöri-
gen eines anderen Mitgliedstaates der
Europäischen Union oder von Ver-
tragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum, sofern
diese Staatsangehörigen in der Bun-
desrepublik Deutschland beschäftigt
sind oder waren,

3. in der Bundesrepublik Deutschland
wohnende andere Familienangehörige
von Staatsangehörigen eines anderen
Mitgliedstaates der Europäischen Uni-
on oder von Vertragsstaaten des Ab-
kommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum im Sinne des Art. 2 Nr. 2
der Richtlinie 2004/38/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates
vom 29. April 2004 über das Recht der

Unionsbürger und ihrer Familienange-
hörigen, sich im Hoheitsgebiet der
Mitgliedstaaten frei zu bewegen und
aufzuhalten, zur Änderung der Verord-
nung (EWG) Nr. 1612/68 und zur Auf-
hebung der Richtlinien 64/221/EWG,
68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/
EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/
EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG
(ABl. EU Nr. L 158 S. 77, Nr. L 229 
S. 35, 2007 Nr. L 204 S. 28), sofern die-
se Staatsangehörigen in der Bundesre-
publik Deutschland beschäftigt sind,
sowie

4. sonstige ausländische Staatsangehöri-
ge oder Staatenlose, die eine in der
Bundesrepublik Deutschland oder an
einer deutschen Auslandsschule er-
worbene Hochschulzugangsberechti -
gung, die nicht ausschließlich nach
ausländischem Recht erworben wurde
(deutsche Hoch schulzugangsberechti-
gung), besitzen.

Wer die deutsche Staatsangehörigkeit ne-
ben einer ausländischen Staatsangehörig-
keit besitzt, wird nach den für Deutsche
geltenden Bestimmungen am Vergabe-
verfahren beteiligt. 

(3) Bei der Durchführung von Zulas-
sungsverfahren nach Art. 2 Nr. 1 des
Staatsvertrages über die Errichtung einer
gemeinsamen Einrichtung für Hochschul-
zulassung können sich Hochschulen der
Dienstleistungen der Stiftung nach Art. 4
dieses Staatsvertrages bedienen sowie die
Stiftung damit beauftragen, im Namen
der Hochschule Zulassungsanträge ent-
gegenzunehmen, zu prüfen sowie Zulas-
sungs- und Ablehnungsbescheide zu er-
stellen und zu versenden. Die Einzelhei-
ten der Zu sammenarbeit zwischen der
Hochschule und der Stiftung sind von
diesen vertraglich festzulegen. Art. 15
Abs. 1 des Staatsvertrages über die Er-
richtung einer gemeinsamen Einrichtung
für Hochschulzu lassung bleibt unberührt.

(4) Zulassungsverfahren nach Abs. 3
können mit vergleichbaren Verfahren an-
derer Hoch schulen auch aus anderen
Ländern zu einem gemeinsamen Verfah-
ren (dialogorientiertes Serviceverfahren)
verbunden werden. Soweit die Hochschu-
le mit der Vergabe von Studienplätzen in
zulassungsbeschränkten Studiengängen
am dialogorientierten Serviceverfahren
der Stiftung teilnimmt, erfolgt die Verga-
be der Studienplätze nach Maßgabe der
Anlage 1, soweit in dieser Verordnung
nichts anderes bestimmt ist.

(5) Für Studiengänge, deren Studien-
angebot in besonderer Weise auf auslän-
dische Studien bewerberinnen und Studi-*) FFN 70-274

Verordnung
über die Vergabe von Studienplätzen in zulassungsbeschränkten Studiengängen

durch die Hochschulen des Landes Hessen 
(Studienplatzvergabeverordnung Hessen)�*)

Vom 7. Mai 2013

Anlage 1
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enbewerber ausgerichtet ist, deren Lehr-
veranstaltungen ganz oder zu einem we-
sentlichen Teil in einer ausländischen
Sprache abgehalten werden und die zu
einem im Ausland üblichen Hochschul-
grad führen, können die Hochschulen
durch Satzung von den §§ 5 und 9 Abs. 1
bis 4 abweichende Bestimmungen treffen.
§ 7 Abs. 3 Nr. 4 des Gesetzes zum Staats-
vertrag über die Errichtung einer gemein-
samen Einrichtung für Hochschulzulas-
sung bleibt unberührt.

§ 2

Begriffsbestimmungen

(1) Im Sinne dieser Verordnung bedeu-
tet:

1. „deutsche Hochschule“

eine im Geltungsbereich des Grundge-
setzes für die Bundesrepublik Deutsch-
land gelegene Hochschule,

2. „Hochschulzugangsberechtigung“

zum Studium berechtigender Qualifi-
kationsnachweis,

3. „deutsche Hochschulzugangsberechti-
gung“

eine im Geltungsbereich des Grund-
gesetzes für die Bundesrepublik
Deutschland oder an einer deutschen
Auslandsschule erworbene Hochschul-
zugangsberechtigung; ausgenommen
sind Hochschulzugangsberechtigun-
gen, die ausschließlich nach ausländi-
schem Recht erworben wurden,

4. „Durchschnittsnote“

die Gesamtnote oder Durchschnittsno-
te,

5. „Studienanfänger oder Studienanfän-
gerin“

wer in dem Studiengang, für den die
Zulassung zum ersten Fachsemester
beantragt wird, nicht an einer Hoch-
schule im Geltungsbereich des Grund-
gesetzes für die Bundesrepublik
Deutschland immatrikuliert ist oder
war,

6. „Studiengang“

ein durch Prüfungs- oder Studienord-
nung geregeltes, auf einen bestimmten
berufs qualifizierenden Abschluss oder
ein bestimmtes Ausbildungsziel ge-
richtetes Studium eines Studienfachs
oder eine Kombination mehrerer Stu-
dienfächer mit demselben Abschluss,

7. „Studienort“

eine Hochschule oder ein Teil einer
Hochschule,

8. „Vergabeverfahren“

die auf einen Zulassungstermin (Som-
mersemester oder Wintersemester) be-
zogene Vergabe von Studienplätzen.

(2) Das Verfahren nach dieser Verord-
nung gilt für alle in dem gewählten Studi-
engang an der gewählten Hochschule
nicht immatrikulierten Bewerberinnen
und Bewerber, soweit für den Studien -

gang Zulassungszahlen festgesetzt sind
und nicht die Stiftung für Hochschulzu-
lassung für die Studienplatzvergabe des
zentralen Vergabeverfahrens nach Ab-
schnitt 3 des Staatsvertrages über die Er-
richtung einer gemeinsamen Einrichtung
für Hochschulzulassung zuständig ist. 

(3) Wer in dem gewählten Studien-
gang bereits an einer deutschen Hoch-
schule immatrikuliert ist, kann seine Zu-
lassung in diesem Studiengang an einer
anderen Hochschule nach Maßgabe des 
§ 16 für das nächsthöhere Fachsemester
beantragen (Ortswechsel).

(4) Wer in dem gewählten Studien-
gang bereits an einer deutschen Hoch-
schule immatrikuliert war oder wer auf-
grund von anrechenbaren Leistungen ei-
nes anderen Studiengangs oder von an-
deren anrechenbaren Leistungen in ein
höheres Fachsemester des gewählten Stu-
diengangs eingestuft werden kann, kann
seine Zulassung in diesem Studiengang
sowohl für einen Studienplatz im ersten
Fachsemester als auch nach Maßgabe des
§ 16 für das entsprechende höhere Fach-
semester beantragen.

(5) Wer bei einer Bewerbung für ein
Sommersemester bis zum 15. Januar, bei
einer Bewerbung für ein Wintersemester
bis zum 15. Juli das 55. Lebensjahr voll-
endet hat, wird am Vergabeverfahren nur
beteiligt, wenn für das beabsichtigte Stu-
dium unter Berücksichtigung der persön-
lichen Situation schwerwiegende wissen-
schaftliche oder berufliche Gründe spre-
chen.

§ 3

Frist und Form der Anträge, 
Ausschluss vom Verfahren

(1) Der Zulassungsantrag ist an die
Hochschule zu richten und muss für das
Sommersemes ter bis zum 15. Januar, für
das Wintersemester bis zum 15. Juli bei
der Hochschule eingegangen sein (Aus-
schlussfristen). Der Zulassungsantrag gilt
nur für das Vergabeverfahren, auf das er
sich bezieht. Die Hochschule kann durch
Satzung für die Zulassungsanträge aus-
ländischer Staatsangehöriger oder Staa-
tenloser früher endende Fristen festlegen.
Fällt das Ende einer Ausschlussfrist auf
einen Sonntag, gesetzlichen Feiertag oder
Sonnabend, so endet die Frist abwei-
chend von § 31 Abs. 3 Satz 1 des Hessi-
schen Verwaltungsverfahrensgesetzes mit
dem Ablauf dieses Tages.

(2) Im Zulassungsantrag ist ein Studi-
engang der Hochschule zu wählen. Be-
werberinnen oder Bewerber können an
der jeweiligen Hochschule bis zu drei Zu-
lassungsanträge stellen; bei Bewerbun -
gen für Lehramtsstudiengänge sind auch
die gewünschten Unterrichtsfächer anzu-
geben. Bewerberinnen und Bewerber für
ein Zweitstudium können nur einen Zu-
lassungsantrag stellen und nur einen Stu-
diengang benennen.

(3) Der Zulassungsantrag kann nur auf
eine im Zeitpunkt der Antragstellung be-
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reits vorlie gende Berechtigung für den
gewählten Studiengang (Hochschulzu-
gangsberechtigung) gestützt wer den, so-
weit in Abs. 4 oder § 18 nichts anderes
bestimmt ist. Legt die Bewerberin oder
der Bewerber mehrere Hochschulzu-
gangsberechtigungen vor, so soll die
Hochschulzugangsberechtigung bezeich -
net werden, auf die der Zulassungsantrag
gestützt wird. Fehlt eine derartige Be-
zeichnung, wird dem Zulassungsantrag
die zuerst erworbene Hochschulzugangs-
berechtigung zugrunde gelegt.

(4) Ist der Nachweis eines abgeleiste-
ten Praktikums oder einer fachprakti-
schen Ausbildung Bestandteil der Hoch-
schulzugangsberechtigung, ist die Bewer-
bung auch zulässig, wenn der Zulas -
sungsantrag und alle für die Rangplatzbil-
dung bei der Studienplatzvergabe erfor-
derlichen Unterlagen bis zu den in Abs. 1
genannten Terminen der Hochschule vor-
liegen und die Bewerberin oder der Be -
werber durch eine Bescheinigung der
Praktikums- oder Ausbildungsstelle nach-
weist, dass das Prakti kum oder die fach-
praktische Ausbildung bis zum Beginn
der Lehrveranstaltungen des betreffen-
den Semesters abgeschlossen sein wird.

(5) Die Feststellung der Hochschulzu-
gangsberechtigung von Bewerberinnen
und Bewerbern mit ausländischen Vorbil-
dungsnachweisen für den gewählten Stu-
diengang erfolgt durch die Hoch schule
auf der Grundlage der Bewertungsvor-
schläge der Zentralstelle für ausländi-
sches Bildungswe sen beim Sekretariat
der Ständigen Konferenz der Kultusminis-
ter der Länder in der Bundesrepublik
Deutschland; das Nähere wird durch Ver-
waltungsvorschrift geregelt.

(6) Anträge, die die Bewerberin oder
der Bewerber nach dieser Verordnung er-
gänzend zum Zulassungsantrag stellen
kann, sind mit dem Zulassungsantrag zu
stellen.

(7) Die Hochschule bestimmt die Form
des Zulassungsantrages und der Anträge
nach Abs. 6. Sie bestimmt auch die Unter-
lagen, die den Anträgen mindestens bei-
zufügen sind, sowie deren Form. Sie ist
nicht verpflichtet, den Sachverhalt von
Amts wegen zu ermitteln.

(8) Solange der Verfahrensablauf dies
noch zulässt, kann die Hochschule nach-
träglich einge reichte Unterlagen berück-
sichtigen, wenn der Zulassungsantrag
fristgerecht auf dem von der Hoch schule
vorgesehenen Vordruck gestellt und un-
terschrieben ist und ein Studiengang ge-
wählt wurde.

(9) Wer die Fristen nach Abs. 1 ver-
säumt oder seinen Antrag nicht formge-
recht mit den erforderlichen Unterlagen
nach Abs. 7 und 8 gestellt hat, ist vom
Vergabeverfahren ausgeschlossen.

§ 4

Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) Die Hochschule darf im Rahmen
des Vergabeverfahrens folgende perso-

nenbezogene Daten der Bewerberinnen
und Bewerber verarbeiten:

1. zur Identifikation der Antragstellerin
oder des Antragstellers

a) Familiennamen,

b) frühere Namen,

c) Vornamen,

d) Tag, Ort und Land der Geburt,

e) Geschlecht,

f) Wohnanschrift,

g) Ordnungsmerkmale der Stiftung,
insbesondere Identifikations- und
Authentifizierungsnummer;

2. zur Verfahrensdurchführung

a) Art und Umfang der Hochschulzu-
gangsberechtigung sowie Tag und
Ort ihres Erwerbs,

b) Gesamt- und Durchschnittsnote so-
wie Einzelnoten der Hochschulzu-
gangsberechti gung,

c) Ergebnis eines Verfahrens nach 
§ 54 Abs. 4 des Hessischen Hoch-
schulgesetzes vom 14. Dezember
2009 (GVBl. I S. 666), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 26. Juni
2012 (GVBl. S. 227),

d) gewählter Studiengang,

e) Angaben zur Einschreibung in dem
gewählten Studiengang an einer
anderen Hochschule,

f) Zeiten eines Studiums an einer
deutschen Hochschule,

g) Abschluss eines Studiums an einer
deutschen Hochschule oder im
Ausland,

h) Staatsangehörigkeit, gegebenen-
falls Staatsangehörigkeit der Eltern
und Beschäftigungsnachweis der
Eltern,

i) Nachweis einer fachpraktischen
Ausbildung nach § 3 Abs. 4,

j) Angaben über Tätigkeiten nach § 7
Abs. 1,

k) Angaben nach § 8 Abs. 4,

l) Angaben nach § 9 Abs. 4,

m) Angaben nach § 15,

n) elektronische Anschrift (E-Mail-
Adresse);

3. zur Bearbeitung der Fälle nach § 8
Abs. 3 und 4 und von Anträgen nach 
§ 10 Abs. 3 sowie nach den §§ 11, 13,
16 und 18

a) Zeitpunkt eines Berufsabschlusses,

b) Zeiten einer Berufstätigkeit nach
Erwerb der Hochschulzugangsbe-
rechtigung,

c) Gründe und Umfang der Verbesse-
rung von Durchschnittsnote oder
Wartezeit,

d) besondere soziale, familiäre und
wirtschaftliche Gründe nach den 
§§ 11 oder 16,
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e) Ergebnis des Erststudiums und
Gründe für das Zweitstudium nach
§ 13,

f) erforderliche Angaben nach § 18.

(2) Die Hochschule darf die nach 
Abs. 1 aufgezeichneten Daten nur im
Rahmen der dort ge nannten Zwecke ver-
arbeiten; sie sind spätestens zwölf Mona-
te nach Ende des jeweiligen Semesters,
für das das Vergabeverfahren durchge-
führt worden ist, zu löschen. Die Daten
nach Abs. 1 Nr. 1 und 2 dürfen auch zum
Zweck der Immatrikulation, soweit die
dort bezeichneten Daten erhoben wer-
den, weiterverarbeitet werden.

(3) Andere als die in Abs. 1 genannten
personenbezogenen Daten dürfen nur mit
Einwilligung der Bewerberin oder des Be-
werbers nach § 7 Abs. 2 des Hessischen
Datenschutzgesetzes in der Fassung vom
7. Januar 1999 (GVBl. I S. 98), geändert
durch Gesetz vom 20. Mai 2011 (GVBl. I
S. 208), verarbeitet werden.

§ 5

Quoten im Auswahlverfahren

(1) Von den für das erste Fachsemester
festgesetzten Zulassungszahlen in einem
Studien gang, der zu einem ersten berufs-
qualifizierenden Abschluss führt, sind
vorweg 10 Prozent abzuziehen für die Zu-
lassung von ausländischen Staatsangehö-
rigen und Staatenlosen, die nicht nach § 1
Abs. 2 Deutschen gleichgestellt sind, so-
weit nachfolgend nichts anderes be-
stimmt ist. Nach Durchführung des Ver-
gabeverfahrens verfügbar gebliebene
Studienplätze werden der Quote nach
Abs. 3 Nr. 2 hinzugerechnet.

(2) Über den Abzug nach Abs. 1 Satz 1
hinaus sind von der Gesamtzahl der für
ein erstes Fachsemester festgesetzten Zu-
lassungszahlen, vermindert um die Zahl
der aufgrund früheren Zulas sungsan-
spruchs nach § 7 Abs. 1 vorab auszuwäh-
lenden Bewerberinnen und Bewerber,
vorweg abzu ziehen:

1. 5 Prozent für Fälle außergewöhnlicher
Härte,

2. 3 Prozent für die Auswahl der Bewer-
berinnen und Bewerber für ein Zweit-
studium.

Für jede Quote nach Satz 1 muss mindes-
tens ein Studienplatz zur Verfügung ge-
stellt werden, wenn in der entsprechen-
den Quote mindestens eine Bewerberin
oder ein Bewerber zu berücksichtigen ist.
Nach Durchführung des Vergabeverfah-
rens verfügbar gebliebene Studienplätze
werden der Quote nach Abs. 3 Nr. 1 hin-
zugerechnet.

(3) Die verbleibenden Studienplätze
werden vergeben:

1. zu 20 Prozent an Bewerberinnen und
Bewerber, die nach Wartezeit ausge-
wählt werden,

2. zu 80 Prozent an Bewerberinnen und
Bewerber, die nach dem Ergebnis ei-

nes von der Hochschule durchzufüh-
renden Auswahlverfahrens nach § 4
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des Gesetzes zum
Staatsvertrag über die Errichtung einer
gemeinsamen Einrichtung für Hoch-
schulzulas sung ausgewählt werden.

(4) Bei der Berechnung der in den ein-
zelnen Quoten nach Abs. 1 bis 3 jeweils
verfügbaren Studienplätze eines Studien-
gangs ist kaufmännisch zu runden; die
Summe aller Quoten muss dabei mindes-
tens der festgesetzten Zulassungszahl des
Studiengangs entsprechen. Die Quoten
nach Abs. 3 werden nur gebildet, wenn
die Zahl der Bewerberinnen und Bewer-
ber die Zahl der im Rahmen die ser Quo-
ten verfügbaren Studienplätze übersteigt.

§ 6

Ablauf des Vergabeverfahrens

(1) Dem Vergabeverfahren wird die je-
weils festgesetzte Zulassungszahl, erwei-
tert um einen Überbuchungsfaktor, zu-
grunde gelegt. Der Überbuchungsfaktor
wird von der Hochschule entspre chend
der voraussichtlichen Quote nicht ange-
nommener Zulassungsbescheide be-
stimmt.

(2) Ergibt sich nach Ablauf der jeweili-
gen Ausschlussfrist nach § 3 Abs. 1 
Satz 1, dass die Zahl der Bewerbungen
für einen Studiengang die Zulassungszahl
nach Abs. 1 nicht erreicht, so ist ein Ver-
gabeverfahren nach dieser Verordnung
insoweit nicht durchzuführen.

(3) Übersteigt die Zahl der Bewerbe-
rinnen und Bewerber die für einen Studi-
engang festge setzte Zulassungszahl nach
Abs. 1 und erfüllen diese die Vorausset-
zung für die Berücksichtigung auf den
einzelnen nach § 5 Abs. 2 und 3 zu bil-
denden Ranglisten, werden die zuzulas-
senden Bewerbe rinnen und Bewerber auf
allen diesen Ranglisten in folgender Rei-
henfolge berücksichtigt:

1. Auswahl aufgrund früheren Zulas-
sungsanspruchs nach einem Dienst 
(§ 7),

2. Auswahl für ein Zweitstudium (§ 13),

3. Auswahl nach Wartezeit (§ 8),

4. Auswahl nach Härtegesichtspunkten
(§ 11),

5. Auswahl nach dem Ergebnis eines von
der Hochschule durchzuführenden
Auswahlverfahrens (§ 9).

(4) Sind nach der Durchführung des
Vergabeverfahrens weitere Studienplätze
in den Quoten nach § 5 verfügbar, wer-
den diese in Nachrückverfahren nach 
§ 20 vergeben.

§ 7

Auswahl aufgrund früheren 
Zulassungsanspruchs nach einem Dienst

(1) Bewerberinnen und Bewerber, die

1. eine Dienstpflicht nach Art. 12a Abs. 1
oder 2 des Grundgesetzes für die Bun-
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desrepublik Deutschland erfüllen oder
eine solche Dienstpflicht oder entspre-
chende Dienstleistungen auf Zeit über-
nommen haben bis zur Dauer von drei
Jahren,

2. einen freiwilligen Wehrdienst nach
dem Wehrpflichtgesetz in der Fassung
vom 15. August 2011 (BGBl. I S. 1730),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
8. April 2013 (BGBl. I S. 730), geleistet
haben,

3. einen Bundesfreiwilligendienst nach
dem Bundesfreiwilligendienstgesetz
vom 28. April 2011 (BGBl. I S. 687), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 
20. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2854),
geleistet haben,

4. mindestens zwei Jahre Entwicklungs-
dienst nach dem Entwicklungshelfer-
Gesetz vom 18. Juni 1969 (BGBl. I 
S. 549), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 20. Dezember 2011 (BGBl. I 
S. 2854), geleistet haben,

5. einen Jugendfreiwilligendienst im Sin-
ne des Jugendfreiwilligendienstege-
setzes vom 16. Mai 2008 (BGBl. I 
S. 842), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 20. Dezember 2011 (BGBl. I 
S. 2854), oder im Rahmen eines von
der Bundesregierung geförderten Mo-
dellprojekts geleistet haben; § 15 
Abs. 2 Jugendfreiwilligendienstege-
setz gilt entsprechend,

6. ein Kind unter 18 Jahren oder eine
pflegebedürftige Person aus dem Kreis
der sonstigen Angehörigen bis zur
Dauer von drei Jahren betreut oder ge-
pflegt haben,

(Dienst) werden in dem im Antrag ge-
nannten Studiengang aufgrund früheren
Zulassungsanspruchs ausgewählt, wenn
sie zu Beginn oder während eines Diens-
tes für diesen Studiengang zugelassen
worden sind oder während eines Dienstes
für diesen Studiengang an der jeweiligen
Hochschule keine Zulassungszahlen fest-
gesetzt waren. Der von einem nach § 2
Satz 2 Deutschen gleichgestellten auslän-
dischen Staatsangehörigen oder Staaten-
losen geleistete Dienst steht einem Dienst
nach Satz 1 gleich, wenn er diesem
gleichwertig ist.

(2) Die Zulassung nach Abs. 1 Satz 1
muss spätestens zum zweiten Vergabe-
verfahren bean tragt werden, das nach Be-
endigung des Dienstes durchgeführt wird.
Ist der Dienst noch nicht beendet, ist
durch Bescheinigung glaubhaft zu ma-
chen, dass der Dienst bei einer Bewer-
bung für das Sommer semester bis zum
30. April oder bei einer Bewerbung für
das Wintersemester bis zum 31. Oktober
beendet sein wird; bei der Bewerbung für
einen Studiengang an einer Fachhoch-
schule tritt an die Stelle dieser Termine
für das Sommersemester der 15. März
und für das Wintersemester der 1. Okto -
ber.

(3) Wird die Festlegung einer Rangfol-
ge zwischen den aufgrund früheren Zu-
lassungsan spruchs nach einem Dienst

Auszuwählenden erforderlich, entschei-
det das Los.

(4) Wer aufgrund einer gerichtlichen
Entscheidung zuzulassen ist, die sich auf
ein bereits ab geschlossenes Vergabever-
fahren bezieht, steht den Bewerberinnen
und Bewerbern gleich, die vor weg auf-
grund früheren Zulassungsanspruchs
nach einem Dienst auszuwählen sind. Die
Zulassung ist zurückzunehmen, wenn die
gerichtliche Entscheidung aufgehoben
oder entsprechend geändert wird.

§ 8

Auswahl nach Wartezeit

(1) Die Rangfolge der Bewerberinnen
und Bewerber wird durch die Zahl der
Halbjahre seit dem Erwerb der Hoch-
schulzugangsberechtigung bestimmt. Es
zählen nur volle Halbjahre vom Zeit punkt
des Erwerbs der Hochschulzugangsbe-
rechtigung bis zum Beginn des Semes-
ters, für das die Zulassung beantragt
wird. Halbjahre sind die Zeit vom 1. April
bis zum 30. September eines Jahres (Som-
mersemester) und die Zeit vom 1. Okto-
ber bis zum 31. März des folgenden Jah-
res (Winterse mester); bei den Fachhoch-
schulen liegen diese Termine jeweils um
einen Monat früher.

(2) Wird der Zeitpunkt des Erwerbs 
der Hochschulzugangsberechtigung nicht
nachgewiesen, wird die Zahl der Halbjah-
re seit dem Erwerb der Hochschulzu-
gangsberechtigung nicht berücksichtigt.

(3) Wer nachweist, aus in der eigenen
Person liegenden, nicht selbst zu vertre-
tenden Grün den daran gehindert gewe-
sen zu sein, die Hochschulzugangsbe-
rechtigung zu einem früheren Zeit punkt
zu erwerben, wird auf Antrag mit dem
früheren Zeitpunkt des Erwerbs der
Hochschulzugangs berechtigung berück-
sichtigt.

(4) Die Zahl der Halbjahre nach Abs. 1
wird erhöht um

1. eins für je sechs Monate Berufsausbil-
dung, höchstens jedoch um zwei Halb-
jahre, wenn die Bewerberin oder der
Bewerber damit vor dem Erwerb der
Hochschulzugangsberechtigung ei nen
berufsqualifizierenden Abschluss au-
ßerhalb der Hochschule erlangt hat,
der nicht Vor aussetzung für den Er-
werb der Hochschulzugangsberechti-
gung war, und die Hochschulzu -
gangsberechtigung vor dem 16. Juli
2008 erworben worden ist; ist die
Hochschulzugangsbe rechtigung vor
dem 16. Juli 2004 erworben worden,
wird die Zahl der Halbjahre um bis zu
vier erhöht; dies gilt entsprechend,
wenn die Bewerberin oder der Bewer-
ber aus den in § 7 Abs. 1 genannten
Gründen daran gehindert war, vor
dem Erwerb der Hochschulzugangsbe-
rechti gung einen berufsqualifizieren-
den Abschluss außerhalb der Hoch-
schule zu erlangen,
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2. eins, wenn die Bewerberin oder der
Bewerber nach dem Erwerb der Hoch-
schulzu gangsberechtigung einen be-
rufsqualifizierenden Abschluss außer-
halb der Hochschule erlangt oder eine
Berufstätigkeit von mindestens drei-
jähriger Dauer ausgeübt hat, sofern
die Be rufsausbildung oder die Berufs-
tätigkeit vor dem 16. Januar 1998 auf-
genommen worden ist,

3. eins, wenn die Bewerberin oder der
Bewerber nach dem Erwerb der Hoch-
schulzu gangsberechtigung

a) wegen der Erfüllung von Unter-
haltspflichten,

b) aus den in § 7 Abs. 1 genannten
Gründen,

c) wegen Krankheit oder

d) aus sonstigen, in der eigenen Per-
son liegenden, nicht selbst zu ver-
tretenden Gründen

daran gehindert war, einen berufsqualifi-
zierenden Abschluss außerhalb der Hoch-
schule zu erlangen oder eine Berufstätig-
keit von mindestens dreijähriger Dauer
auszuüben, sofern der berufsqualifizie -
rende Abschluss oder die Berufstätigkeit
zu einer Erhöhung der Halbjahre nach 
Nr. 2 geführt hätte. Der berufsqualifizie-
rende Abschluss und die Berufstätigkeit
müssen spätestens innerhalb der Nach-
frist nach § 3 Abs. 8 abgeschlossen und
nachgewiesen sein.

(5) Ein berufsqualifizierender Ab-
schluss nach Abs. 4 liegt vor bei

1. Ausbildungsberufen, die in dem Ver-
zeichnis der anerkannten Ausbil-
dungsberufe nach § 90 Abs. 3 Nr. 3 des
Berufsbildungsgesetzes vom 23. März
2005 (BGBl. I S. 931), zuletzt geän dert
durch Gesetz vom 20. Dezember 2011
(BGBl. I S. 2854), enthalten sind,

2. einer Berufsausbildung an einer staat-
lichen oder staatlich anerkannten Be-
rufsfachschule oder Fachschule,

3. einer abgeschlossenen Ausbildung im
einfachen oder mittleren Dienst der öf-
fentlichen Verwal tung oder

4. einer nach Art. 37 Abs. 1 oder 3 des Ei-
nigungsvertrages vom 31. August 1990
(BGBl. Il S. 885, 889), zuletzt angepasst
durch Gesetz vom 21. Januar 2013
(BGBl. I S. 91), Nr. 1 bis 3 gleichzustel-
lenden Berufsausbildung.

Ein berufsqualifizierender Abschluss mit
zweijähriger Ausbildungsdauer vor dem
Erwerb der Hoch schulzugangsberechti-
gung gilt als nachgewiesen, wenn die Be-
werberin oder der Bewerber die Hoch -
schulzugangsberechtigung an einem
Abendgymnasium, an einem Institut zur
Erlangung der Hoch schulreife (Kolleg)
oder aufgrund einer im Gebiet der Bun-
desrepublik Deutschland abgelegten Prü-
fung über die Befähigung zum Hoch-
schulstudium ohne Reifezeugnis oder für
den Hochschulzugang be sonders befähig-
ter Berufstätiger erworben hat.

(6) Von der Zahl der Halbjahre, die
sich nach den Abs. 1 bis 4 ergeben, wird
die Zahl der Halbjahre abgezogen, in de-
nen die Bewerberin oder der Bewerber an
einer deutschen Hochschule immatriku-
liert war.

§ 9

Auswahl nach dem Ergebnis eines von
der Hochschule durchzuführenden 

Auswahlverfahrens nach § 4 Abs. 1 Nr. 3
und Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des Gesetzes zum
Staatsvertrag über die Errichtung einer

gemeinsamen Einrichtung für 
Hochschulzulassung

(1) Am Auswahlverfahren der Hoch-
schulen nach § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des
Gesetzes zum Staatsvertrag über die Er-
richtung einer gemeinsamen Einrichtung
für Hochschulzulassung wird nicht betei-
ligt, wer

1. unter die Quote nach § 5 Abs. 1 fällt
oder

2. nach § 6 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 von der
Hochschule zugelassen worden ist.

(2) Die Auswahlentscheidung der
Hochschule im Rahmen des Verfahrens
nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 Satz 1
Nr. 2 des Gesetzes zum Staatsvertrag
über die Errichtung einer gemeinsamen
Einrichtung für Hochschulzulassung ist zu
treffen

1. nach dem Grad der in der Hochschul-
zugangsberechtigung ausgewiesenen
Qualifikation (Durchschnittsnote),

2. nach einer Gewichtung der in der
Hochschulzugangsberechtigung aus-
gewiesenen Leistungen in Fächern,
die über die fachspezifische Eignung
für den gewählten Studiengang beson-
deren Aufschluss geben,

3. nach dem Ergebnis eines fachspezifi-
schen Studierfähigkeitstests,

4. nach der Art einer Berufsausbildung,
praktischen Tätigkeiten oder studien-
relevanten außerschulischen Leistun-
gen, die über die Eignung für den ge-
wählten Studiengang besonde ren Auf-
schluss geben können,

5. nach dem Ergebnis eines von der
Hochschule durchzuführenden Aus-
wahlgesprächs mit den Bewerberinnen
und Bewerbern, das Aufschluss über
die Motivation und Eignung für den
ge wählten Studiengang und den ange-
strebten Beruf geben soll, oder

6. aufgrund einer Verbindung von
Maßstäben nach Nr. 1 bis 5.

In die Auswahlentscheidung sind mindes-
tens zwei Auswahlmaßstäbe nach Satz 1
Nr. 1 bis 5 einzu beziehen. Bei der Aus-
wahlentscheidung der Hochschule muss
dem Grad der Qualifikation in jedem Ein-
zelfall ein maßgeblicher Einfluss gegeben
werden.

(3) Die Zahl der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer an Auswahlverfahren nach 
§ 4 Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes zum Staats-
vertrag über die Errichtung einer gemein-
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samen Einrichtung für Hochschul -
zulassung kann begrenzt werden. In die-
sem Fall entscheidet die Hochschule über
die Teilnahme nach einem der in Abs. 2
Satz 1 Nr. 1 bis 4 genannten Maßstäbe,
nach dem Grad der Ortspräferenz oder
nach einer Verbindung dieser Maßstäbe.
In Auswahlverfahren nach § 4 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2 des Ge setzes zum Staatsver-
trag über die Errichtung einer gemeinsa-
men Einrichtung für Hochschulzulassung
kann nur die Zahl der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer an einem Auswahlge-
spräch auf das Dreifache der Zahl der
hiernach zu vergebenden Studienplätze
begrenzt werden. In diesem Fall entschei-
det die Hochschule über die Teilnahme
nach einem der in Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 4
genannten Maßstäbe oder nach einer
Verbindung dieser Maßstäbe.

(4) Die Hochschule kann von den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern am Aus-
wahlverfahren der Hochschule die Vorla-
ge weiterer für die Verfahrensdurchfüh-
rung notwendiger Unterlagen verlan gen.

(5) Die Einzelheiten des Auswahlver-
fahrens, insbesondere die Entscheidung
über die Aus wahlkriterien nach Abs. 2,
regelt die Hochschule durch Satzung. Die
Satzung muss für das Vergabe verfahren
zu einem Wintersemester spätestens bis
zum 15. Mai des Jahres, für ein Vergabe-
verfahren zu einem Sommersemester spä-
testens bis zum 15. November des Vorjah-
res öffentlich bekannt ge macht und in
Kraft getreten sein.

(6) Die Entscheidung über die Aus-
wahl trifft die Präsidentin oder der Präsi-
dent der Hoch schule. Für jeden Studien-
gang, in dem die Auswahlentscheidung
der Hochschule unter Berücksichti gung
des Auswahlkriteriums nach Abs. 2 Satz 1
Nr. 5 erfolgt, wird zur Vorbereitung der
Entscheidung nach Satz 1 mindestens ei-
ne Auswahlkommission eingesetzt, die
aus mindestens zwei Mitgliedern besteht,
die der Gruppe der Professorinnen und
Professoren angehören.

(7) Sofern für Studiengänge, für die
Zulassungszahlen festgesetzt sind, keine
Regelungen nach Abs. 5 durch die Hoch-
schule getroffen worden sind, erfolgt die
Vergabe der Studienplätze im Rahmen
des Verfahrens nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 und
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des Gesetzes zum
Staatsver trag über die Errichtung einer
gemeinsamen Einrichtung für Hochschul-
zulassung nach Maßgabe der Quoten des
§ 5 Abs. 3. Die Rangfolge der Bewerberin-
nen und Bewerber in der Quote nach § 5
Abs. 3 Nr. 2 wird ausschließlich nach 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 10
bestimmt.

§ 10

Auswahl nach dem Grad der
Qualifikation

(1) Die Rangfolge der Bewerberinnen
und Bewerber wird durch die Durch-
schnittsnote be stimmt. Die Einzelheiten
zur Ermittlung und zum Nachweis der

Durchschnittsnote ergeben sich aus Anla-
ge 2.

(2) Wer keine Durchschnittsnote nach-
weist, wird hinter die letzte Bewerberin
oder den letzten Bewerber mit feststellba-
rer Durchschnittsnote eingeordnet.

(3) Wer nachweist, aus in der eigenen
Person liegenden, nicht selbst zu vertre-
tenden Grün den daran gehindert gewe-
sen zu sein, eine bessere Durchschnitts-
note zu erreichen, wird auf Antrag mit der
besseren Durchschnittsnote berücksich-
tigt.

§ 11

Auswahl nach Härtegesichtspunkten

Die nach Härtegesichtspunkten zu
vergebenden Studienplätze werden auf
Antrag an Bewer berinnen und Bewerber
vergeben, für die die Nichtzulassung in
dem im Zulassungsantrag genannten Stu-
diengang eine außergewöhnliche Härte
bedeuten würde. Eine außergewöhnliche
Härte liegt vor, wenn besondere soziale
oder familiäre Gründe in der Person der
Bewerberin oder des Bewerbers die sofor-
tige Aufnahme des Studiums oder einen
sofortigen Studienortwechsel zwingend
erfordern. Die Rangfolge der Bewerberin-
nen und Bewer ber wird von der Hoch-
schule nach dem Grad der außergewöhn-
lichen Härte bestimmt.

§ 12

Auswahl der Bewerberinnen und 
Bewerber mit einer 

Hochschulzugangsberechtigung nach
§ 54 Abs. 3 Satz 2 des Hessischen 

Hochschulgesetzes

(1) Bewerberinnen und Bewerber, die
ihre Qualifikation für den gewählten Stu-
diengang nach § 54 Abs. 3 Satz 2 des
Hessischen Hochschulgesetzes erworben
haben (eine der fachgebundenen Hoch-
schulreife entsprechende Qualifikation),
werden im Rahmen der Quoten nach § 5
Abs. 3 ausgewählt.

(2) Die Durchschnittsnote der Hoch-
schulzugangsberechtigung nach Abs. 1
muss im Rahmen eines sechsstufigen No-
tensystems auf eine Stelle nach dem
Komma bestimmt sein und durch eine be-
sondere Bescheinigung von einer für die
Notengebung oder Zeugniserteilung au-
torisierten Stelle derjenigen Einrichtung
nachgewiesen werden, an der die 
Hochschulzugangsberechtigung erwor-
ben wurde.

(3) Wer keine Durchschnittsnote nach-
weist, wird hinter die letzte Bewerberin
oder den letzten Bewerber mit feststellba-
rer Durchschnittsnote eingeordnet.

§ 13

Auswahl der Bewerberinnen und 
Bewerber für ein Zweitstudium

(1) Bewerberinnen und Bewerber, die
bereits ein Studium in einem anderen

Anlage 2
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Studiengang an einer deutschen Hoch-
schule erfolgreich abgeschlossen haben
(Erststudium), können nicht im Rah men
der Quoten nach § 5 Abs. 3 ausgewählt
werden.

(2) Die Rangfolge der Bewerberinnen
und Bewerber wird durch eine Messzahl
bestimmt, die aus dem Ergebnis der Ab-
schlussprüfung des Erststudiums und dem
Grad der Bedeutung der Gründe für das
Zweitstudium ermittelt wird. Die Einzel-
heiten zur Ermittlung der Messzahl erge-
ben sich aus Anlage 3.

§ 14

Ranggleichheit

(1) Besteht bei der Auswahl nach dem
Grad der Qualifikation Ranggleichheit,
bestimmt sich die Rangfolge nach den Be-
stimmungen über die Auswahl nach War-
tezeit. Besteht bei der Auswahl nach War-
tezeit oder bei der Auswahl nach dem Er-
gebnis eines von der Hochschule durch-
zuführenden Auswahlverfahrens Rang-
gleichheit, bestimmt sich die Rangfolge
nach den Bestimmungen über die Aus-
wahl nach dem Grad der Qualifikation.

(2) Besteht danach noch Ranggleich-
heit oder besteht bei der Auswahl in den
übrigen Quoten Ranggleichheit, werden
von den Bewerberinnen und Bewerbern
diejenigen vorrangig ausgewählt, die zu
dem Personenkreis nach § 7 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 bis 6 gehören und durch Bescheini-
gung glaubhaft machen, dass sie ihren
Dienst in vollem Umfang abgeleistet ha-
ben oder bei einer Bewerbung für das
Sommersemester spätestens zum 30. April
und bei einer Bewerbung für das Winter-
semester spätes tens zum 31. Oktober in
vollem Umfang abgeleistet haben wer-
den, oder glaubhaft machen, dass sie eine
Tätigkeit nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 bis
zu den genannten Zeitpunkten mindes-
tens neun Mo nate ausgeübt haben wer-
den; im Übrigen entscheidet bei Rang-
gleichheit das Los.

§ 15

Zulassung von ausländischen
Staatsangehörigen

(1) Ausländische Staatsangehörige
oder Staatenlose, die nicht nach § 1 
Abs. 2 Deutschen gleichgestellt sind, wer-
den im Rahmen der Quote nach § 5 
Abs. 1 Satz 1 vorrangig nach dem Grad
der Qualifikation, der sich aus dem zum
Zugang berechtigenden Zeugnis ergibt,
ausgewählt. Die Hochschule kann durch
Satzung bestimmen, dass die Studienplät-
ze auch nach dem Ergebnis eines Aus-
wahlverfahrens vergeben werden, in dem
die Auswahlkriterien nach § 9 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2 bis 6 ergänzend Anwendung
finden. Daneben können für den im Zu-
lassungsantrag genannten Studiengang
besondere Umstände berücksichtigt wer-
den, die für die Zulassung der Bewerbe-
rin oder des Bewer bers sprechen. Als ein

solcher Umstand ist insbesondere anzuse-
hen, wenn die Bewerberin oder der Be-
werber

1. die Hochschulzugangsberechtigung
ausschließlich nach ausländischem
Recht an einer deut schen Auslands-
schule erworben hat,

2. die Bewilligung eines Stipendiums
durch eine öffentlich finanzierte deut-
sche Einrichtung nach weist,

3. Förderungsleistungen aufgrund zwi-
schenstaatlicher Verträge oder Hoch-
schulvereinbarungen erhält,

4. in der Bundesrepublik Deutschland als
Asylberechtigte oder Asylberechtigter
anerkannt ist,

5. aus einem Land kommt, in dem es kei-
ne Ausbildungsstätten für den gewähl-
ten Studiengang gibt, oder

6. einer deutschsprachigen Minderheit
im Ausland angehört.

(2) Ausländischen und staatenlosen
Bewerberinnen und Bewerbern nach 
Abs. 1 Satz 1, die vor Aufnahme ihres
Studiums eine Feststellungsprüfung oder
eine deutsche Sprachprüfung ablegen
müssen, kann die Hochschule im Rahmen
der Quote nach § 5 Abs. 1 Satz 1 einen
Studienplatz für den nach Bestehen der
jeweiligen Prüfung nächstmöglichen Zu-
lassungstermin zusagen. Die Zusage er-
lischt, wenn die betreffende Prüfung nicht
bestanden ist.

(3) Ausländische und staatenlose Be-
werberinnen und Bewerber, denen die
Hochschule nach Abs. 2 einen Studien-
platz zugesagt hat, haben den Vorrang
vor anderen ausländischen Staatsange -
hörigen oder Staatenlosen im Sinne des
Abs. 1 Satz 1.

(4) Die Hochschule berücksichtigt bei
der Erteilung von Zusagen nach Abs. 2,
dass angemes sene Zulassungschancen
auch für Bewerberinnen und Bewerber
ohne Studienplatzzusage verblei ben. Im
Übrigen trifft sie ihre Entscheidung nach
Abs. 1 bis 3 nach pflichtgemäßem Ermes-
sen; zwi schenstaatliche Vereinbarungen
und Vereinbarungen zwischen Hochschu-
len sind zu berücksichtigen.

(5) Ausländische Staatsangehörige und
staatenlose Bewerberinnen und Bewerber
nach Abs. 1 Satz 1 dürfen in den übrigen
Quoten nach § 5 Abs. 2 und 3 nicht aus-
gewählt werden.

§ 16

Besondere Bestimmungen für die
Vergabe von Studienplätzen in höheren

Fachsemestern

(1) Sind in einem Studiengang an einer
Hochschule Zulassungszahlen für höhere
als das erste Fachsemester festgesetzt,
werden freie Studienplätze in diesen Se-
mestern von der Hochschule an Bewerbe-
rinnen und Bewerber vergeben, die die
Voraussetzungen für die Aufnahme in das

Anlage 3
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betreffende höhere Fachsemester erfül-
len. 

(2) Voraussetzung für die Zulassung zu
einem bestimmten höheren Fachsemester
ist, dass Bewerberinnen oder Bewerber in
einem zum früheren Studiengang gleich-
namigen oder inhaltlich vergleichbaren
Studiengang die für das angestrebte
Fachsemester erforderlichen Studienzei-
ten nachweisen oder Bewerberinnen oder
Bewerber die hierfür nach Studien- oder
Prüfungsordnung vorgeschriebenen Leis-
tungen erbracht haben oder bisherige
Studien- und Prüfungsleistungen nach
Maßgabe des § 18 Abs. 5 des Hessischen
Hochschulgesetzes von der nach Prü-
fungsordnung zuständigen Stelle aner-
kannt worden sind; § 18 Abs. 6 des Hessi-
schen Hochschulgesetzes bleibt unbe-
rührt.

(3) Die Zahl der freien Studienplätze
ergibt sich für das jeweilige Fachsemester
aus der Differenz zwischen der festge-
setzten Zulassungszahl und der Zahl der
diesem Fachsemester zuzuordnenden im-
matrikulierten Studierenden. Die Hoch-
schule ermittelt die Zahl der freien Studi-
enplätze; sie kann dabei auch mehrere
Semester eines Studienabschnitts zusam-
menfassen. In einem Studiengang, in dem
für alle Fachsemester der Regelstudien-
zeit Zulassungszahlen festgesetzt sind
und in dem die Gesamtzahl der diesen
Fachsemestern oder Studienabschnitten
zuzuordnenden Studierenden nach Satz 1
die Summe der für diese Fachsemester
festgesetzten Zulassungszahlen erreicht
oder überschreitet, ist eine Vergabe von
Studienplätzen nach Abs. 1 ausgeschlos-
sen.

(4) Unbeschadet der Regelung nach
Abs. 3 können immatrikulierte Studieren-
de desselben Studiengangs in höheren
Fachsemestern die Studienplätze mit Zu-
stimmung der beteiligten Hoch schulen
tauschen. Die Zustimmung kann insbe-
sondere von einem gleichen Ausbildungs-
stand abhän gig gemacht werden. Eine
Vermittlung von Tauschpartnerinnen oder
Tauschpartnern durch die Hoch schule er-
folgt nicht; ein Anspruch auf Studien-
platztausch besteht nicht.

(5) Unbeschadet der Regelungen nach
Abs. 1 bis 4 sind zuzulassen:

1. Bewerberinnen und Bewerber nach § 7
Abs. 1, die sich an der Hochschule, an
der sie vor der Unterbrechung ihres
Studiums immatrikuliert waren, für
denselben Studiengang bewerben,

2. Bewerberinnen und Bewerber, die in
ihrem Studiengang aus fachbedingten
Gründen ein vom zuständigen Fachbe-
reich, Prüfungsamt oder Prüfungsaus-
schuss für notwendig gehaltenes Stu-
dium bis zu drei Semestern an einer
anderen Hochschule in einem Mit-
gliedstaat der Euro päischen Union
durchlaufen haben und sich an der
Hochschule, an der sie vorher einge -
schrieben waren, für denselben Studi-
engang bewerben,

3. Bewerberinnen und Bewerber, die ihr
Studium für die Dauer eines fachbe-
dingten, vom zuständigen Fachbe-
reich, Prüfungsamt oder Prüfungsaus-
schuss für sinnvoll gehaltenen Aus -
landsaufenthaltes unterbrochen haben
und sich an der Hochschule, an der sie
vor der Unter brechung eingeschrieben
waren, für denselben Studiengang be-
werben.

§ 7 Abs. 2 gilt entsprechend.

(6) Sofern innerhalb der Bewerber-
gruppe nach Abs. 1 eine Auswahl erfor-
derlich wird, werden die verfügbaren Stu-
dienplätze in folgender Reihenfolge ver-
geben:

1. an Bewerberinnen und Bewerber, die
für ein niedrigeres Fachsemester in
dem Studiengang, für den sie die Zu-
lassung zu einem höheren Fachsemes-
ter beantragen, bereits an der Hoch -
schule endgültig zugelassen sind,

2. an Bewerberinnen und Bewerber, de-
ren Zulassung auf den ersten Teil ei-
nes Studiengangs beschränkt ist, weil
das Weiterstudium an einer deutschen
Hochschule nicht gewährleistet ist
(Teilstudienplätze),

3. an Bewerberinnen und Bewerber, die
für denselben Studiengang an einer
deutschen Hoch schule endgültig ein-
geschrieben sind oder waren oder die
durch Studienzeiten an einer Hoch -
schule in Deutschland oder einem an-
deren Mitgliedstaat der Europäischen
Union anrechen bare Leistungen für
diesen Studiengang aufgrund einer
Anrechnungsbescheinigung der dafür
zuständigen Stelle nachweisen, in der
nachstehenden Rangfolge:

a) amtlich festgestellte Eigenschaft als
schwerbehinderter Mensch nach
dem Neunten Buch Sozialgesetz-
buch – Rehabilitation und Teilhabe
behinderter Menschen – vom 
19. Juni 2001 (BGBl. I S. 1046,
1047), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 14. Dezember 2012 (BGBl. I
S. 2598),

b) Hauptwohnung mit dem Ehegatten
oder der Ehegattin, der Lebenspart-
nerin oder dem Lebenspartner oder
den Kindern in den dem Studienort
zugeordneten Kreisen und kreis-
freien Städten,

c) Anerkennung besonderer sozialer,
insbesondere familiärer und wirt-
schaftlicher Gründe, die für einen
Studienortwechsel sprechen,

d) ohne besondere Gründe,

4. an sonstige Bewerberinnen und Be-
werber.

Die Zuordnung der Kreise und kreisfreien
Städte nach Satz 1 Nr. 3 Buchst. b ergibt
sich aus der An lage 4.

(7) Für die Vergabe von Studienplät-
zen in höheren Fachsemestern gilt § 6
Abs. 2 und 4 ent sprechend. Im Übrigen
entscheidet bei Ranggleichheit das Los.

Anlage 4
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§ 17

Besondere Bestimmungen für die 
Vergabe von Studienplätzen an 

hervorragend wissenschaftlich oder
künstlerisch begabte Bewerberinnen und

Bewerber ohne 
Hochschulzugangsberechtigung

Sofern in Studiengängen gesonderte
Zulassungszahlen für Bewerberinnen und
Bewerber festgesetzt sind, die nach § 54
Abs. 4 Satz 3 des Hessischen Hochschul-
gesetzes hervorragend wis senschaftlich
oder künstlerisch begabt sind und keine
Hochschulzugangsberechtigung besitzen,
wer den die Studienplätze an diese Be-
werberinnen und Bewerber durch Losent-
scheid vergeben, wenn die Zahl der Be-
werbungen die festgesetzte Zulassungs-
zahl übersteigt. Verfügbar gebliebene
Studien plätze werden der Quote nach § 5
Abs. 3 Nr. 2 hinzugerechnet.

§ 18

Besondere Bestimmungen für die
Vergabe von Studienplätzen in 

Studiengängen, die einen 
Hochschulabschluss voraussetzen

(1) Sofern in Studiengängen, die einen
Hochschulabschluss voraussetzen und ei-
nen weiteren berufsqualifizierenden Ab-
schluss vermitteln, Zulassungszahlen fest-
gesetzt sind, erfolgt die Vergabe der Stu-
dienplätze nach Maßgabe der Quoten des
§ 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 3; § 14
gilt entsprechend. Die Rangfolge der Be-
werberinnen und Bewerber in der Quote
nach § 5 Abs. 3 Nr. 1 wird durch die seit
der Abschlussprüfung des vorausgesetz-
ten Hochschulstudiums verstrichenen
Halbjahre bestimmt. Es zählen nur volle
Halbjahre vom Zeitpunkt des Bestehens
der Abschlussprüfung nach Satz 2 bis
zum Beginn des Semesters, für das die
Zulassung beantragt wird. Die Auswahl
der Bewerberinnen und Bewerber in der
Quote nach § 5 Abs. 3 Nr. 2 erfolgt nach
den Kriterien des § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1
bis 6. Bei der Auswahlentscheidung der
Hochschule muss dem Grad der Qualifi-
kation in jedem Einzelfall ein maß -
geblicher Einfluss gegeben werden. Der
Grad der Qualifikation nach § 9 Abs. 2
Satz 1 Nr. 1 wird durch die im Abschluss-
zeugnis des vorausgesetzten Studiums
ausgewiesene Qualifikation (Durch -
schnittsnote) bestimmt; daneben ist min-
destens ein weiteres Auswahlkriterium
nach § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 bis 6 zugrun-
de zu legen. Die Durchschnittsnote muss
auf eine Stelle nach dem Komma be -
stimmt und auf dem Abschlusszeugnis
oder einer besonderen Bescheinigung der
Hochschule ausge wiesen sein.

(2) Die Hochschule kann durch Sat-
zung bei der Vergabe der Studienplätze
nach Abs. 1 von den Bestimmungen des 
§ 5 Abs. 3 und bei der Auswahl der Be-
werberinnen und Bewerber von den Re-
gelungen des § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 bis 6
abweichen.

(3) Liegt im Rahmen von konsekutiven
Studiengängen das Zeugnis über die ent-
sprechende Zugangsberechtigung (Ba-
chelorabschluss) für den gewählten Mas-
terstudiengang bis zum Ende der Bewer-
bungsfristen nach § 3 Abs. 1 noch nicht
vor, kann der Zulassungsantrag auf eine
besondere Bescheinigung gestützt wer-
den. Die besondere Bescheinigung muss
auf erbrachten Prüfungsleistungen im
Umfang von mindestens 80 Prozent der
für den Bachelorabschluss erforderlichen
Leistungspunkte (Credit Points) nach dem
European Credit Transfer and Accumula-
tion System (ECTS) beruhen, eine Durch-
schnittsnote, die aufgrund dieser Prü-
fungsleistungen entsprechend den Be-
stimmungen der jeweiligen Prüfungsord-
nung ermittelt wird, enthalten und von ei-
ner für die Notengebung oder Zeugniser-
teilung autorisierten Stelle ausgestellt
sein. In den Fällen nach Satz 1 werden
Bewerberinnen und Bewerber bis zum
Nachweis der entsprechenden Zugangs-
berechtigung (Bachelorzeugnis) mit der in
der besonderen Bescheinigung ausgewie-
senen Durchschnittsnote am Verfahren
beteiligt.

(4) Eine Zulassung auf Grundlage ei-
ner besonderen Bescheinigung nach 
Abs. 3 ist unter dem Vorbehalt auszuspre-
chen, dass die Zugangsberechtigung (Ba-
chelorzeugnis) innerhalb einer von der
Hochschule festgesetzten Frist in dem Se-
mester nachgewiesen wird, für das das
Vergabeverfahren durchgeführt worden
ist. Wird der Nachweis nicht fristgerecht
erbracht, erlischt die Zulassung und die
Immatrikulation ist zurückzunehmen.

§ 19

Benachrichtigung der 
Bewerberinnen und Bewerber, Bescheide

(1) Die Hochschule gibt den Bewerbe-
rinnen und Bewerbern die Entscheidung
über ihre An träge unverzüglich bekannt.

(2) Im Zulassungsbescheid bestimmt
die Hochschule einen Termin, bis zu dem
sich die oder der Zugelassene bei der
Hochschule zu immatrikulieren hat. Im-
matrikuliert sich die oder der Zugelas sene
bis zu diesem Termin nicht oder lehnt die
Hochschule eine Immatrikulation der
oder des Zuge lassenen ab, weil Versa-
gungsgründe nach § 57 des Hessischen
Hochschulgesetzes vorliegen, wird der
Zulassungsbescheid unwirksam. Auf die-
se Rechtsfolge ist in dem Bescheid hinzu-
weisen.

(3) Bewerberinnen und Bewerber, die
am Vergabeverfahren nach Maßgabe die-
ser Verord nung beteiligt, aber nicht zuge-
lassen worden sind, erhalten von der
Hochschule einen schriftlichen Ableh-
nungsbescheid, der über den Grund der
Ablehnung Auskunft gibt. Ablehnungs-
bescheide sind mit einer Rechtsbehelfsbe-
lehrung zu versehen. § 22 Abs. 2 Satz 2
bleibt unberührt.
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§ 20

Nachrückverfahren

Die nach Ablauf der Frist nach § 19
Abs. 2 noch verfügbaren Studienplätze
werden in Nach rückverfahren an bis da-
hin nicht zugelassene Studienbewerbe-
rinnen und Studienbewerber entspre -
chend ihrer Rangfolge im Rahmen der
Quoten nach § 5 Abs. 3 oder ihrer Reihen-
folge nach § 16 Abs. 6 vergeben. In Nach-
rückverfahren gelten § 5 Abs. 4 sowie § 6
Abs. 1 entsprechend.

§ 21

Abschluss des Vergabeverfahrens

Das Vergabeverfahren ist abgeschlos-
sen, wenn

1. die Ranglisten erschöpft sind,

2. alle verfügbaren Studienplätze durch
Immatrikulationen besetzt sind oder

3. die Präsidentin oder der Präsident der
Hochschule das Vergabeverfahren im
Hinblick auf die Anzahl der noch ver-
fügbaren Studienplätze oder den Be-
ginn der Vorlesungszeiten für abge -
schlossen erklärt hat.

§ 22

Restvergabeverfahren

(1) Sind nach Abschluss des Vergabe-
verfahrens in einem Studiengang noch
Studienplätze verfügbar oder werden Stu-
dienplätze wieder verfügbar, werden die-
se von der Hochschule durch das Los an
Bewerberinnen und Bewerber vergeben,
die bei der Hochschule die Zulassung be-
antragt ha ben. Die Hochschule bestimmt
Form und Frist der Antragstellung und
gibt sie in geeigneter Weise bekannt.

(2) Im Losverfahren nach Abs. 1 zuge-
lassene Bewerberinnen und Bewerber er-
halten unver züglich einen Zulassungsbe-

scheid. Bewerberinnen und Bewerber, die
nicht ausgelost worden sind, erhalten kei-
nen Ablehnungsbescheid.

§ 23

Bewerbungsfristen für Anträge auf 
Zulassung außerhalb festgesetzter 

Zulassungszahlen

Soweit ein Anspruch auf Zulassung
außerhalb des Zulassungsverfahrens und
der festgesetz ten Zulassungszahlen gel-
tend gemacht wird, muss ein Aufnahme-
antrag bei der Hochschule 

1. für ein Wintersemester bis zum 1. Sep-
tember,

2. für ein Sommersemester bis zum 
1. März,

eingegangen sein (Ausschlussfristen). Ein
solcher Antrag ist nur zulässig, wenn zu-
vor ein frist- und formgerechter Zulas-
sungsantrag nach § 3 Abs. 1 gestellt wur-
de.

§ 24

Aufhebung bisherigen Rechts, 
Übergangsvorschrift

(1) Die Vergabeverordnung Hessen
vom 22. Juni 2011 (GVBl. I S. 329)1), ge-
ändert durch Verordnung vom 27. De-
zember 2012 (GVBl. 2013 S. 27), wird auf-
gehoben.

(2) Für die Vergabeverfahren bis ein-
schließlich zum Sommersemester 2013
gilt die Vergabeverordnung Hessen in der
am 27. Mai 2013 geltenden Fassung.

§ 25

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft.

Wiesbaden, den 7. Mai 2013

D i e  H e s s i s c h e  M i n i s t e r i n  
f ü r  W i s s e n s c h a f t  u n d  K u n s t

K ü h n e - H ö r m a n n

1) Hebt auf FFN 70-267
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(1) Bei der Vergabe von Studienplät-
zen kann die Hochschule gegen Erstat-
tung der entstehenden Kosten die von der
Stiftung angebotenen Dienstleistungen
nach § 1 Abs. 4 in Verbindung mit § 4
Abs. 9 des Gesetzes zum Staatsvertrag
über die Errichtung einer gemeinsamen
Einrichtung für Hochschulzulassung in
Anspruch nehmen. Die Hochschule kann
insbesondere an dem Verfahren der Stif-
tung zum Abgleich von Mehrfachzulas-
sungsmöglichkeiten (dialogorientiertes
Serviceverfahren) teilnehmen sowie die
Stiftung damit beauftragen, im Namen
der Hochschule Zulassungsanträge ent-
gegenzunehmen und zu prüfen sowie Zu-
lassungs- und Ablehnungsbescheide zu
erstellen und zu versenden. Die Hoch-
schule und die Stiftung übermitteln sich
gegenseitig die für das Serviceverfahren
erforderlichen personenbezogenen Daten
der Bewerberinnen und Bewerber um ei-
nen Studienplatz an der Hochschule. Das
dialogorientierte Serviceverfahren besteht
aus zwei Koordinierungsphasen und der
Clearingphase. Soweit die Hochschule
mit der Vergabe von Studienplätzen in
zulassungsbeschränkten Studiengängen
am dialogorientierten Serviceverfahren
der Stiftung teilnimmt, erfolgt die Verga-
be der Studienplätze nach Maßgabe der
Abs. 2 bis 12.

(2) Statusmitteilungen, Zulassungsan-
gebote der Hochschulen sowie Erklärun-
gen der Bewerberinnen und Bewerber er-
folgen ausschließlich über das Webportal
der Stiftung, soweit nichts anderes gere-
gelt ist. Bei der elektronischen Übermitt-
lung haben die Hochschule und die Stif-
tung unter Anwendung von Verschlüsse-
lungsmaßnahmen dem jeweiligen Stand
der Technik entsprechende Maßnahmen
zu treffen, die die Vertraulichkeit und Un-
versehrtheit der Daten gewährleisten. Die
Bewerberinnen und Bewerber werden zu-
sätzlich über den Stand des Zulassungs-
verfahrens durch E-Mail-Schreiben be-
nachrichtigt. Bewerberinnen und Bewer-
ber, die glaubhaft machen, dass ihnen die
Kommunikation über die Webportale der
Hochschule und der Stiftung nicht mög-
lich ist, werden durch die Hochschule und
die Stiftung unterstützt. Fällt das Ende ei-
ner im dialogorientierten Serviceverfah-
ren geltenden Ausschlussfrist auf einen
Sonntag, gesetzlichen Feiertag oder
Sonnabend, so endet die Frist abwei-
chend von § 31 Abs. 3 Satz 1 des Hessi-
schen Verwaltungsverfahrensgesetzes mit
dem Ablauf dieses Tages.

(3) Für die Bewerbung um einen Studi-
enplatz muss sich die Bewerberin oder
der Bewerber über das Webportal der
Stiftung registrieren. Für die Registrie-
rung hat die Bewerberin oder der Bewer-
ber folgende Daten anzugeben: Nachna-
me, Vorname, Geburtsname, Geschlecht,
Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehö-

rigkeit, Postanschrift, Benutzername,
Passwort und eine für die Dauer des Ver-
gabeverfahrens gültige E-Mail-Adresse.
Die Bewerberin oder der Bewerber erhält
ein Benutzerkonto sowie Ordnungsmerk-
male, insbesondere eine Identifikations-
nummer und eine Authentifizierungs-
nummer, die zur Identifizierung im dia-
logorientierten Serviceverfahren gegen-
über der Stiftung und der Hochschule an-
zugeben sind. Für jede Bewerberin und
jeden Bewerber ist im Vergabeverfahren
nur eine Registrierung zulässig. Im Falle
mehrerer Registrierungen einer Bewerbe-
rin oder eines Bewerbers gilt die zeitlich
letzte Registrierung, unter der Zulas-
sungsanträge eingegangen sind; nur über
diese Zulassungsanträge wird entschie-
den.

(4) Für die Teilnahme an den beiden
Koordinierungsphasen können bundes-
weit bis zu zwölf Zulassungsanträge ge-
stellt werden. Der Zulassungsantrag muss
elektronisch über das Webportal der
Hochschule oder, soweit die Hochschule
dies zulässt, über das Webportal der Stif-
tung bis zum Ablauf der in § 3 Abs. 1 
Satz 1 genannten Fristen eingegangen
sein (Ausschlussfristen); das unterschrie-
bene Antragsformular muss bei der Hoch-
schule samt einer Kopie der Hochschulzu-
gangsberechtigung bis zum Ablauf der in
§ 3 Abs. 1 Satz 1 genannten Fristen ein-
gegangen sein (Ausschlussfristen); im 
Übrigen bleibt § 3 Abs. 7 unberührt. Die
Hochschule übermittelt der Stiftung für
das Sommersemester bis zum 20. Januar
und für das Wintersemester bis zum 
20. Juli alle über das Webportal der Hoch-
schule fristgerecht elektronisch eingegan-
genen Zulassungsanträge. Für im Web-
portal der Stiftung als »inaktiv« gekenn-
zeichnete Zulassungsanträge können we-
der Zulassungsangebote noch Zulassun-
gen ergehen. Die Bewerberin oder der
Bewerber kann einen oder mehrere der
bisher als »inaktiv« gekennzeichneten
Zulassungsanträge aktivieren, indem sie
oder er bisher nicht als »inaktiv« gekenn-
zeichnete Zulassungsanträge in entspre-
chender Anzahl für das Sommersemester
bis zum 23. Januar und für das Winterse-
mester bis zum 23. Juli über das Webpor-
tal der Stiftung zurücknimmt (Ausschluss-
fristen). Die Bewerberin oder der Bewer-
ber kann eine Präferenzenfolge der Zu-
lassungsanträge für das Sommersemester
bis zum 18. Februar und für das Winterse-
mester bis zum 18. August über das Web-
portal der Stiftung festlegen (Ausschluss-
fristen). Legt die Bewerberin oder der Be-
werber keine Präferenzenfolge der Zulas -
sungsanträge fest, ergibt sich diese aus
der zeitlichen Reihenfolge des elektroni-
schen Antragseingangs nach Satz 2; dem
zeitlich zuerst elektronisch eingegange-
nen Zulassungsantrag kommt dabei die
höchste Präferenz zu.

Anlage 1

Dialogorientiertes Serviceverfahren der Stiftung für Hochschulzulassung
(zu § 1 Abs. 4)
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(5) In der ersten Koordinierungsphase
für das Sommersemester bis zum 15. Feb-
ruar und für das Wintersemester bis zum
15. August ausgesprochene Zulassungs-
angebote kann die Bewerberin oder der
Bewerber für das Sommersemester bis
zum 18. Februar und für das Winterse-
mester bis zum 18. August über das Web-
portal der Stiftung annehmen (Aus-
schlussfristen). Wer ein Zulassungsange-
bot annimmt, erhält einen Zulassungsbe-
scheid. Mit der Annahme eines Zulas-
sungsangebots gelten die weiteren ge-
stellten Zulassungsanträge als zurückge-
nommen und die Bewerberin oder der Be-
werber scheidet aus diesen Vergabever-
fahren aus. Auf diese Rechtsfolgen ist die
Bewerberin oder der Bewerber hinzuwei-
sen. In der ersten Koordinierungsphase
wieder verfügbare Studienplätze werden
nach den Ranglisten der Hochschulen
aufrückenden Bewerberinnen und Be-
werbern angeboten.

(6) In der zweiten Koordinierungspha-
se werden in drei Zulassungsschritten die
Ranglisten der Hochschulen abgeglichen
und ermittelt, ob für die Bewerberin oder
den Bewerber nach der nach Abs. 4 
Satz 6 und 7 festgelegten Präferenzenfol-
ge eine Zulassungsmöglichkeit besteht.
Unter mehreren Zulassungsmöglichkeiten
bleibt diejenige mit der jeweils höchsten
Präferenz bestehen. Zulassungsanträge in
nachrangiger Präferenz gelten als zurück-
genommen; Abs. 5 Satz 4 gilt entspre-
chend.

(7) Besteht im ersten oder zweiten Zu-
lassungsschritt der zweiten Koordinie-
rungsphase eine Zulassungsmöglichkeit
in der nach Abs. 4 Satz 6 und 7 festgeleg-
ten höchsten Präferenz, erhält die Bewer-
berin oder der Bewerber einen Zulas-
sungsbescheid. Erhält eine Bewerberin
oder ein Bewerber ein Zulassungsangebot
in nachrangiger Präferenz, kann dieses
Zulassungsangebot im ersten Zulassungs-
schritt für das Sommersemester bis zum
21. Februar und für das Wintersemester
bis zum 21. August, im zweiten Zulas-
sungsschritt für das Sommersemester bis
zum 24. Februar und für das Winterse-
mester bis zum 24. August über das Web-
portal der Stiftung angenommen werden
(Ausschlussfristen). Abs. 5 Satz 2 bis 4 gilt
entsprechend. Wird das Zulassungsange-
bot nicht angenommen, bleibt es im
nächsten Zulassungsschritt bestehen, so-
fern nicht ein Zulassungsangebot in hö-
herer Präferenz unterbreitet werden
kann.

(8) Besteht im dritten Zulassungsschritt
der zweiten Koordinierungsphase eine
Zulassungsmöglichkeit, wird ein Zulas-
sungsbescheid erteilt. Für alle Zulas-
sungsanträge in höherer Präferenz wer-
den Ablehnungsbescheide erteilt. Erhält
eine Bewerberin oder ein Bewerber keine
Zulassung, wird für jeden Zulassungsan-
trag ein Ablehnungsbescheid erteilt.

(9) Nach Abschluss der zweiten Koor-
dinierungsphase werden noch verfügbare
Studienplätze in der Clearingphase durch
Los vergeben; die Clearingphase kann

aus zwei Clearingverfahren bestehen. An
der Clearingphase können Bewerberin-
nen und Bewerber teilnehmen, die in den
zwei vorangegangenen Koordinierungs-
phasen keine Zulassung erhalten haben;
für bisher noch nicht am dialogorientier-
ten Serviceverfahren teilnehmende Be-
werberinnen und Bewerber ist eine Re-
gistrierung nach Abs. 3 erforderlich. Der
Zulassungsantrag muss für die Teilnahme
an dem ersten Clearingverfahren für das
Sommersemester bis zum 6. März und für
das Wintersemester bis zum 3. Septem-
ber, für die Teilnahme an dem zweiten
Clearingverfahren für das Sommersemes-
ter bis zum 4. April und für das Winterse-
mester bis zum 4. Oktober elektronisch
über das Webportal der Stiftung einge-
gangen sein (Ausschlussfristen). Abs. 4
Satz 1 Halbsatz 1 sowie Abs. 4 Satz 6 und
7 gelten mit der Maßgabe entsprechend,
dass die Festlegung der Präferenzenfolge
bis zu den in Satz 3 jeweils genannten
Fristen möglich ist (Ausschlussfristen).
Wird eine Bewerberin oder ein Bewerber
ausgelost, wird entsprechend der festge-
legten Präferenzenfolge ermittelt, ob eine
Zulassungsmöglichkeit besteht. Besteht
eine Zulassungsmöglichkeit, erhält die
Bewerberin oder der Bewerber einen Zu-
lassungsbescheid. Die Bewerberinnen
und Bewerber werden über den Ab-
schluss des jeweiligen Clearingverfahrens
informiert; Ablehnungsbescheide werden
nicht erteilt. Ist das Clearingverfahren für
einen Studiengang beendet und sind
noch Studienplätze verfügbar oder wer-
den wieder verfügbar, führt die Hoch-
schule ein Losverfahren nach § 22 Abs. 1
durch.

(10) Die Bewerberin oder der Bewer-
ber kann Zulassungsangebote oder eine
Zulassung wegen eines Dienstes im Sinne
des § 7 Abs. 1 über das Webportal der
Stiftung zurückstellen lassen. Es wird je-
weils ein Rückstellungsbescheid erteilt,
der die für den Anspruch nach § 7 Abs. 1
erforderliche Zulassung ersetzt. Ein An-
spruch auf Einschreibung im laufenden
Vergabeverfahren besteht nicht; ein Zu-
lassungsbescheid gilt insoweit als wider-
rufen. Durch Rückstellung wieder verfüg-
bare Studienplätze werden nach dem je-
weiligen Stand der Vergabeverfahren
nach den Abs. 5 bis 9 vergeben.

(11) Beruht die Zulassung auf falschen
Angaben im Zulassungsantrag, wird sie
unwirksam; auf diese Rechtsfolge ist bei
der Antragstellung und im Zulassungsbe-
scheid hinzuweisen. Satz 1 gilt für Rück-
stellungsbescheide nach Abs. 10 Satz 2
entsprechend.

(12) Werden nach Abschluss der zwei-
ten Koordinierungsphase in den Vergabe-
verfahren bis einschließlich zum Sommer-
semester 2014 in einem Studiengang Stu-
dienplätze wieder verfügbar und liegen
noch form- und fristgerechte Zulassungs-
anträge vor, führt die Hochschule Verga-
beverfahren nach § 22 Abs. 1 Satz 1 ent-
sprechend durch. Abs. 9 Satz 2 Halbsatz 1
findet in den Vergabeverfahren bis ein-
schließlich zum Sommersemester 2014
keine Anwendung.
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(1) Bei Hochschulzugangsberechtigun-
gen auf der Grundlage der

1. „Vereinbarung über die gegenseitige
Anerkennung von Zeugnissen der all-
gemeinen Hochschul reife, die an
Gymnasien mit neugestalteter Ober-
stufe erworben wurden“ nach Be-
schluss der Kul tusministerkonferenz
vom 7. Mai 1971 in der Fassung vom 
8. November 1972 (Beschluss-Samm-
lung der Kultusministerkonferenz 
Nr. 191.1),

2. „Vereinbarung zur Gestaltung der
gymnasialen Oberstufe in der Sekun-
darstufe II“ nach Beschluss der Kultus-
ministerkonferenz vom 7. Juli 1972 in
der Fassung vom 24. Oktober 2008
(Beschluss-Sammlung der Kultusminis-
terkonfe renz Nr. 176),

3. „Vereinbarung über die Abiturprüfung
für Nichtschülerinnen und Nichtschü-
ler entsprechend der Gestaltung der
gymnasialen Oberstufe in der Sekun-
darstufe II“ nach Beschluss der Kultus-
minis terkonferenz vom 13. September
1974 in der Fassung vom 24. Oktober
2008 (Beschluss-Samm lung der Kultus-
ministerkonferenz Nr. 192.2),

4. „Vereinbarung über die Durchführung
der Abiturprüfung für Schülerinnen
und Schüler an Waldorf schulen“ nach
Beschluss der Kultusministerkonferenz
vom 21. Februar 1980 in der Fassung
vom 24. Oktober 2008 (Beschluss-
Sammlung der Kultusministerkonfe-
renz Nr. 485.2),

5. „Vereinbarung zur Gestaltung der
Abendgymnasien“ nach Beschluss der
Kultusministerkonferenz vom 21. Juni
1979 in der Fassung vom 24. Oktober
2008 (Beschluss-Sammlung der Kultus-
minis terkonferenz Nr. 240.2),

6. „Vereinbarung zur Gestaltung der Kol-
legs“ nach Beschluss der Kultusminis-
terkonferenz vom 21. Juni 1979 in der
Fassung vom 24. Oktober 2008 (Be-
schluss-Sammlung der Kultusminister-
konfe renz Nr. 248.1),

die eine auf eine Stelle nach dem Komma
bestimmte Durchschnittsnote enthalten,
wird diese von der Hochschule bei der
Rangplatzbestimmung zugrunde gelegt.
Enthält die Hochschulzugangsberechti -
gung keine Durchschnittsnote nach 
Satz 1, aber eine Punktzahl der Gesamt-
qualifikation, wird von der Hochschule
nach Anlage 2 der „Vereinbarung über
die Abiturprüfung der gymnasialen Ober-
stufe in der Sekundarstufe II“ nach Be-
schluss der Kultusministerkonferenz vom
13. Dezember 1973 in der Fassung vom
24. Oktober 2008 (Beschluss-Sammlung
der Kultusministerkonferenz Nr. 192) die
Durchschnittsnote aus der Punktzahl der
Gesamtqualifikation errechnet. Die Durch-

schnittsnote wird auf eine Stelle nach
dem Komma errechnet; es wird nicht ge-
rundet.

(2) Bei Hochschulzugangsberechtigun-
gen auf der Grundlage der „Vereinba-
rung über die gegenseitige Anerkennung
der an Gymnasien erworbenen Zeugnisse
der allgemeinen Hochschulreife“ nach
Be schluss der Kultusministerkonferenz
vom 20. März 1969 – in der Fassung vom
20. Juni 1972 – und vom 13. Dezember
1973 (Beschluss-Sammlung der Kultusmi-
nisterkonferenz Nr. 191) wird die allge -
meine Durchschnittsnote aus dem arith-
metischen Mittel der Noten der Hoch-
schulzugangsberechti gung einschließlich
der Noten für die im 11. und 12. Schuljahr
abgeschlossenen Fächer wie folgt ge -
bildet:
1. Weist die Hochschulzugangsberechti-

gung eine Note für das Fach Gemein-
schaftskunde aus, wer den die Noten
für die Fächer Geschichte, Erdkunde,
Sozialkunde und Philosophie sowie für
sons tige Fächer, die in der Hochschul-
zugangsberechtigung als zu dem Fach
Gemeinschaftskunde ge hörig ausge-
wiesen sind, nicht gewertet;

2. weist die Hochschulzugangsberechti-
gung keine Note für das Fach Gemein-
schaftskunde aus, ist diese aus dem
arithmetischen Mittel der Noten für
die Fächer Geschichte, Erdkunde, So-
zialkunde und Philosophie oder für die
Fächer, die in der Hochschulzugangs-
berechtigung als zu dem Fach Ge-
meinschaftskunde gehörig ausgewie-
sen sind, zu bilden;

3. ist in der Hochschulzugangsberechti-
gung eine Note für das Fach Geschich-
te mit Gemeinschafts kunde ausgewie-
sen, gilt diese Note als Note für das
Fach Geschichte und als Note für das
Fach Sozialkunde;

4. bei der Bildung der Note für das Fach
Gemeinschaftskunde wird gerundet;

5. ist in der Hochschulzugangsberechti-
gung neben den Noten für die Fächer
Biologie, Chemie und Physik eine Ge-
samtnote für den naturwissenschaftli-
chen Bereich ausgewiesen, bleibt die-
se bei der Errechnung der Durch-
schnittsnote außer Betracht;

6. Noten für die Fächer Religionslehre,
Ethik, Kunsterziehung, Musik und
Sport bleiben außer Be tracht, es sei
denn, dass die Zulassung zu einem
entsprechenden Studiengang bean-
tragt wird;

7. Noten für die Fächer Kunsterziehung,
Musik und Sport werden gewertet, so-
weit sie Kernpflichtfä cher waren;

8. Noten für zusätzliche Unterrichtsver-
anstaltungen und für Arbeitsgemein-
schaften bleiben unberücksichtigt;

Anlage 2

Ermittlung der Durchschnittsnote
(zu § 10 Abs. 1 Satz 2)
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9. die Durchschnittsnote wird auf eine
Stelle nach dem Komma errechnet; es
wird nicht gerundet.

Die allgemeine Durchschnittsnote wird
von der Schule, die besonderen Durch-
schnittsnoten für be stimmte Studiengän-
ge nach Satz 1 Nr. 6 werden auf Antrag
von der Schule in der Hochschulzu -
gangsberechtigung oder einer besonde-
ren Bescheinigung ausgewiesen. Für
Hochschulzugangsbe rechtigungen, die
vor dem 1. April 1975 erworben wurden,
ermittelt die Hochschule die Durch -
schnitts noten, soweit sie nicht von der
Schule ausgewiesen sind.

(3) Bei Hochschulzugangsberechtigun-
gen auf der Grundlage

1. der „Vereinbarung über Abendgymna-
sien“ nach Beschluss der Kultusminis-
terkonferenz vom 3. Oktober 1957 in
der Fassung vom 8. Oktober 1970 (Be-
schluss-Sammlung der Kultusminister -
konferenz Nr. 240),

2. des Beschlusses der Kultusminister-
konferenz vom 8. Juli 1965 (Beschluss-
Sammlung der Kultusministerkonfe-
renz Nr. 248) über die „Institute zur
Erlangung der Hochschulreife (‚Kol-
legs‘)“

wird die Durchschnittsnote aus dem arith-
metischen Mittel der Noten der Hoch-
schulzugangsberechti gung mit Ausnahme
der Noten für die Fächer, die in der Hoch-
schulzugangsberechtigung oder einer be-
sonderen Bescheinigung als vorzeitig ab-
geschlossen ausgewiesen sind, gebildet.
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 6 und 9 findet An-
wendung. Ist die Durchschnittsnote nicht
von der Schule ausgewiesen, wird sie von
der Hochschule nach Satz 1 und 2 errech-
net. 

(4) Bei Hochschulzugangsberechtigun-
gen auf der Grundlage der

1. „Vereinbarung über die befristete ge-
genseitige Anerkennung von Zeugnis-
sen der fachgebunde nen Hochschul-
reife, die an zur Zeit bestehenden
Schulen, Schulformen beziehungswei-
se -typen erworben worden sind“ nach
Beschluss der Kultusministerkonferenz
vom 25. November 1976 (Beschluss-
Sammlung der Kultusministerkonfe-
renz Nr. 226.2) und vom 16. Februar
1978 (Be schluss-Sammlung der Kultus-
ministerkonferenz Nr. 226.2.1),

2. „Sondervereinbarung über die gegen-
seitige Anerkennung der Zeugnisse
von besonderen gymnasialen Schul-
formen, die zu einer allgemeinen
Hochschulreife führen“ nach Be-
schluss der Kultusministerkonferenz
vom 25. November 1976 (Beschluss-
Sammlung der Kultusministerkonfe -
renz Nr. 226.1),

3. „Rahmenvereinbarung über die Be-
rufsoberschule“ nach Beschluss der
Kultusministerkonferenz vom 25. No-
vember 1976 in der Fassung vom 
1. Februar 2007 (Beschluss-Sammlung
der Kultusmi nisterkonferenz Nr. 470)

finden Abs. 1 bis 3 entsprechende An-
wendung. Dabei ist bei der Bildung der
Note für das Fach Ge meinschaftskunde
nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 eine im Zeugnis
ausgewiesene Note für das Fach Wirt -
schaftsgeographie beziehungsweise Geo-
graphie mit Wirtschaftsgeographie einzu-
beziehen.

(5) Bei Hochschulzugangsberechtigun-
gen, die auf dem Gebiet der Bundesrepu-
blik Deutschland nach dem Stand bis zum
3. Oktober 1990 an einer in eine Hoch-
schule übergeleiteten Bildungseinrich-
tung erworben wurden, ist eine Durch-
schnittsnote von der Hochschule in dem
Zeugnis oder einer besonde ren Beschei-
nigung auszuweisen. Die Durchschnitts-
note wird auf eine Stelle nach dem Kom-
ma er rechnet; es wird nicht gerundet.

(6) Bei sonstigen Hochschulzugangs-
berechtigungen, die auf dem Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland nach dem
Stand bis zum 3. Oktober 1990 erworben
wurden und eine Durchschnittsnote ent-
halten, die auf eine Stelle nach dem Kom-
ma bestimmt ist, wird diese von der
Hochschule bei der Rangplatzbestim-
mung zugrunde gelegt.

(7) Bei sonstigen Hochschulzugangs-
berechtigungen, die auf dem Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland nach dem
Stand bis zum 3. Oktober 1990 erworben
wurden und nur Einzelnoten im Rahmen
eines sechsstufigen Notensystems enthal-
ten, wird von der Hochschule eine Durch-
schnitts note unter entsprechender An-
wendung des Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 6 und
9 aus dem arithmetischen Mittel der No-
ten gebildet; Noten für gegebenenfalls im
11. und 12. Schuljahr abgeschlossene Fä-
cher sowie Noten für zusätzliche Unter-
richtsveranstaltungen und für Arbeitsge-
meinschaften bleiben unbe rücksichtigt.

(8) Bei sonstigen Hochschulzugangs-
berechtigungen, die auf dem Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland nach dem
Stand bis zum 3. Oktober 1990 erworben
wurden und weder eine Durch -
schnittsnote, die auf eine Stelle nach dem
Komma bestimmt ist, noch Einzelnoten im
Rahmen eines sechsstufigen Notensys-
tems enthalten, ist eine Durchschnittsnote
durch eine besondere Bescheini gung
nachzuweisen, die von der für die Abnah-
me der entsprechenden Prüfung zuständi-
gen Stelle oder von der obersten Landes-
behörde auszustellen ist, unter deren Auf-
sicht diese Prüfung durchge führt worden
ist. Bei der Bestimmung der Durch-
schnittsnote sind einzelne Prüfungsleis-
tungen, die der Hochschulzugangsbe-
rechtigung zugrunde liegen, zur Beurtei-
lung heranzuziehen. Die Durchschnitts -
note wird auf eine Stelle nach dem Kom-
ma bestimmt; es wird nicht gerundet.

(9) Bei Hochschulzugangsberechtigun-
gen aus der ehemaligen Deutschen De-
mokratischen Republik, die nach dem Be-
schluss der Kultusministerkonferenz vom
10. Mai 1990 (Beschluss-Sammlung der
Kultusministerkonferenz Nr. 908) zur Auf-
nahme eines Studiums in der Bundesre-
publik Deutschland berechtigen, wird die
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Durchschnittsnote nach dem Beschluss
der Kultusministerkonferenz vom 8. Juli
1987 in der Fassung vom 8. Oktober 1990
(Beschluss-Sammlung der Kultusminister-
konferenz Nr. 289.1) errechnet. Bei Hoch-
schulzugangsberechtigungen aus den in
Art. 3 des Einigungsvertrages genannten
Ländern, die nach dem Beschluss der Kul-
tusministerkonferenz vom 21. Februar
1992 in der Fassung vom 12. März 1993
(Beschluss-Sammlung der Kultusminister-
konferenz Nr. 234) und vom 25. Februar
1994 (Beschluss-Sammlung der Kultusmi-
nisterkonferenz Nr. 234.1) zur Aufnahme
eines Studiums in der Bundesrepublik
Deutschland berechtigen, wird die Durch-
schnittsnote nach dem Be schluss der Kul-
tusministerkonferenz vom 21. Februar
1992 in der Fassung vom 9. Juni 1993 (Be -
schluss-Sammlung der Kultusminister-
konferenz Nr. 235) errechnet. Die Durch-
schnittsnote wird jeweils von der für die
Ausstellung des Zeugnisses zuständigen
Stelle auf eine Stelle nach dem Komma
er rechnet; es wird nicht gerundet. Die
Hochschule legt die auf dem Zeugnis
oder in einer besonderen Bescheinigung
ausgewiesene Durchschnittsnote bei der
Rangplatzbestimmung zugrunde.

(10) Bei ausländischen Vorbildungs-
nachweisen wird die Gesamtnote, wenn
keine Bescheinigung der Zeugnisaner-
kennungsstelle eines Landes über die
Festsetzung einer Gesamtnote vorliegt,
von der Hochschule auf der Grundlage
der Vereinbarung über die Festsetzung
der Gesamtnote bei ausländi schen Hoch-
schulzugangszeugnissen vom 15. März
1991 in der Fassung vom 18. November
2004 (Beschluss-Sammlung der Kultusmi-
nisterkonferenz Nr. 285.5) berechnet.

(11) Bei Hochschulzugangsberechti-
gungen, die bis einschließlich 1986 auf-
grund einer Abschlussprü fung unter dem
Vorsitz einer oder eines Prüfungsbeauf-
tragten der Kultusministerkonferenz an
deut schen Schulen im Ausland (ausge-
nommen die Schulen mit neugestalteter
gymnasialer Oberstufe) und an Privat-
schulen im deutschsprachigen Ausland
erworben wurden, ist die Durchschnitts-
note durch eine Bescheinigung der oder
des Prüfungsbeauftragten nachzuweisen.
Dasselbe gilt weiterhin für die Zeugnisse
der deutschen Reifeprüfungen, die am Ly-
zeum Alpinum in Zuoz und am Institut
auf dem Rosenberg in St. Gallen erwor-
ben wurden. Die Durchschnittsnote wird
auf eine Stelle nach dem Komma be-
stimmt; es wird nicht gerundet. Bei Hoch-
schulzugangsberechtigungen, die ab 1987
auf grund einer Abschlussprüfung unter
dem Vorsitz einer oder eines Prüfungsbe-
auftragten der Kultusmi nisterkonferenz
an deutschen Schulen im Ausland erwor-
ben wurden, wird die auf dem Zeugnis
aus gewiesene, auf eine Stelle nach dem
Komma bestimmte Durchschnittsnote von

der Hochschule bei der Rangplatzbestim-
mung zugrunde gelegt.

(12) Bei Hochschulzugangsberechti-
gungen, die an den deutsch-französi-
schen Gymnasien ab dem Abiturtermin
1982 erworben wurden, wird der in den
Zeugnissen nach Art. 30 des Abkommens
zwi schen der Regierung der Bundesrepu-
blik Deutschland und der Regierung der
Französischen Republik vom 10. Februar
1972 (Beschluss-Sammlung der Kultusmi-
nisterkonferenz Nr. 90) ausgewiesene
„all gemeine Notendurchschnitt“ bei der
Rangplatzbestimmung zugrunde gelegt.
Für die Umrechnung des „allgemeinen
Notendurchschnitts“ wird der für die Eu-
ropäischen Schulen geltende Umrech-
nungs schlüssel nach Beschluss der Kul-
tusministerkonferenz vom 8. Dezember
1975 in der Fassung vom 11. Dezember
2002 (Beschluss-Sammlung der Kultusmi-
nisterkonferenz Nr. 289.2) angewendet.
Bei Absolventinnen und Absolventen der
deutsch-französischen Gymnasien in Frei-
burg und Saarbrücken werden für das
Abitur 1982 und 1983 die bis 1981 gelten-
den Richtlinien angewendet, sofern durch
die Neuregelung im Einzelfall eine Ver-
schlechterung der Durchschnittsnote ein-
tritt. Die nach diesem Ver fahren umge-
rechnete allgemeine Durchschnittsnote
wird zusätzlich zum „allgemeinen Noten-
durch schnitt“ im „Zeugnis über das Be-
stehen des deutsch-französischen Abi-
turs“ ausgewiesen und durch den Stem-
pelzusatz „Durchschnittsnote nach Staats-
vertrag über die Vergabe von Studien-
plätzen“ ge kennzeichnet.

(13) Bei Hochschulzugangsberechti-
gungen, die nach den Bestimmungen des
„International Baccalau reate Organisati-
on / Office du Baccalauréat International“
erworben wurden, wird die Durch-
schnittsnote auf der Grundlage der Ver-
einbarung über die Anerkennung des
„International Baccalaureate Diploma /
Diplôme du Baccalauréat International“
nach Beschluss der Kultusministerkonfe-
renz vom 10. März 1986 in der Fassung
vom 26. Juni 2009 (Beschluss-Sammlung
der Kultusministerkonferenz Nr. 283) be-
rechnet.

(14) Bei Hochschulzugangsberechti-
gungen, die ausschließlich aufgrund einer
besonderen beruflichen Vorbildung er-
worben worden sind, wird der Auswahl
nach dem Grad der Qualifikation eine in
dem die Zugangsberechtigung begrün-
denden Zeugnis ausgewiesene Gesamt-
oder Durchschnittsnote zugrunde gelegt.
Ist eine Gesamt- oder Durchschnittsnote
in dem Zeugnis nicht ausgewiesen, so
wird diese von der Hochschule aus dem
arithmetischen Mittel der Einzelnoten des
Zeugnisses ermittelt. Die Durchschnitts-
note wird auf eine Stelle nach dem Kom-
ma bestimmt; es wird nicht gerundet. 



188 Nr. 9 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen – 27. Mai 2013

(1) Die Messzahl ist die Summe der
Punktzahlen, die für das Ergebnis der Ab-
schlussprüfung des Erststudiums und für
den Grad der Bedeutung der Gründe für
das Zweitstudium vergeben werden.

(2) Für das Ergebnis der Abschlussprü-
fung des Erststudiums werden folgende
Punktzahlen vergeben:

1. Noten „ausgezeichnet“
und „sehr gut“ 4 Punkte;

2. Noten „gut“ und
„voll befriedigend“ 3 Punkte;

3. Note „befriedigend“ 2 Punkte;

4. Note „ausreichend“ 1 Punkt.

Ist die Note der Abschlussprüfung des
Erststudiums nicht nachgewiesen, wird
das Ergebnis der Ab schlussprüfung mit 1
Punkt bewertet.

(3) Nach dem Grad der Bedeutung der
Gründe für das Zweitstudium werden fol-
gende Punktzahlen vergeben:

1. „zwingende berufliche 
Gründe“ 9 Punkte;

zwingende berufliche Gründe liegen
vor, wenn ein Beruf angestrebt wird,
der nur aufgrund zweier abgeschlosse-
ner Studiengänge ausgeübt werden
kann;

2. „wissenschaftliche
Gründe“ 7 bis 11 Punkte;

wissenschaftliche Gründe liegen vor,
wenn im Hinblick auf eine spätere Tä-
tigkeit in Wissenschaft und Forschung
auf der Grundlage der bisherigen wis-

senschaftlichen und prakti schen Tätig-
keit eine weitere wissenschaftliche
Qualifikation in einem anderen Studi-
engang angestrebt wird;

3. „besondere berufliche
Gründe“ 7 Punkte;

besondere berufliche Gründe liegen
vor, wenn die berufliche Situation da-
durch erheblich verbes sert wird, dass
der Abschluss des Zweitstudiums das
Erststudium sinnvoll ergänzt; 

4. „sonstige berufliche
Gründe“ 4 Punkte;

sonstige berufliche Gründe liegen vor,
wenn das Zweitstudium aufgrund der
beruflichen Situation aus sonstigen
Gründen zu befürworten ist;

5. „keiner der 
vorgenannten Gründe“ 1 Punkt.

Liegen wissenschaftliche Gründe vor, ist
die Punktzahl innerhalb des Rahmens von
7 bis 11 Punkten davon abhängig, wel-
ches Gewicht die Gründe haben, welche
Leistungen bisher erbracht worden sind
und in welchem Maß die Gründe von all-
gemeinem Interesse sind. Wird das Zweit-
studium nach einer Familienphase zum
Zwecke der Wiedereingliederung oder
des Neueinstiegs in das Berufsleben
ange strebt, kann dieser Umstand unab-
hängig von der Bewertung des Vorhabens
und seiner Zuordnung zu einer der vorge-
nannten Fallgruppen durch Gewährung
eines Zuschlags von bis zu 2 Punkten bei
der Messzahlbildung berücksichtigt wer-
den.

Anlage 3

Ermittlung der Messzahl bei der Auswahl für ein Zweitstudium
(zu § 13 Abs. 2 Satz 2)

Anlage 4

Zuordnung der Kreise und kreisfreien Städte zu den Studienorten
(zu § 16 Abs. 6 Satz 2)

Einem Studienort des Landes zugeordnet
sind der Kreis oder die kreisfreie Stadt
des Studienorts so wie die hieran angren-
zenden Kreise oder kreisfreien Städte des
Landes. Sofern sich in einem Kreis oder in
einer kreisfreien Stadt oder in den hieran
angrenzenden Kreisen oder kreisfreien
Städten kein Studienort des Landes befin-
det, ist dieser Kreis oder diese kreisfreie
Stadt dem nächsten Studienort des Lan-
des zugeordnet. Dies gilt entsprechend,
wenn Studiengänge nur an bestimmten
Studienorten des Landes angeboten wer-
den. Kreise und kreisfreie Städte eines
Landes sind auch dem Studienort eines
anderen Landes zugeordnet, wenn sie an

den Kreis oder die kreisfreie Stadt des
Studienorts des anderen Landes angren-
zen.

In der nachfolgenden Übersicht ist für je-
den Kreis und jede kreisfreie Stadt die
Entfernung zu den Studienorten des Lan-
des als Länge der Luftlinie zwischen
Kreisstadt und Studienort in Kilometern
(km), jeweils auf 10 km gerundet, ange-
geben.

Ist ein Studienort im Kreis oder in der
kreisfreien Stadt oder in einem hieran an-
grenzenden Kreis oder einer hieran an-
grenzenden kreisfreien Stadt gelegen, ist
als Entfernung 0 angegeben.
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Kreise Studienorte

Darm- Frank- Fried- Fulda Geisen- Gießen Kas- Mar- Rüssels- Wies-
stadt furt berg heim sel burg heim baden

Kreisfreie
Städte

Darmstadt 0 20 50 100 50 80 170 100 20 40

Frankfurt 20 0 0 90 50 60 150 80 0 30

Kassel 170 150 120 80 180 100 0 80 160 160

Offenbach 20 0 30 80 60 60 140 80 30 40

Wiesbaden 40 30 40 110 0 60 140 80 0 0

Landkreise

Bergstraße 0 50 80 120 60 110 0 130 0 60

Darmstadt- 0 20 50 100 50 80 170 100 0 40
Dieburg

Fulda 100 90 70 0 140 70 90 70 110 110

Gießen 80 60 0 70 80 0 100 0 70 60

Groß-
Gerau 20 0 50 110 40 80 170 100 0 40

Hersfeld-
Rotenburg 130 120 90 0 160 80 50 70 130 130

Hochtau-
nuskreis 40 0 0 80 0 40 140 70 30 30

Kassel 170 150 120 80 180 100 0 80 160 160

Lahn-Dill-
Kreis 70 50 0 80 70 0 100 0 60 50

Limburg-
Weilburg 70 50 50 110 0 50 140 70 50 30

Main-Kin-
zig-Kreis 30 0 0 0 70 50 140 80 40 50

Main-Tau-
nus-Kreis 30 0 40 100 0 60 150 80 0 0

Marburg-
Bieden- 100 80 50 70 110 0 80 0 90 80
kopf

Odenwald-
kreis 30 50 80 110 80 110 190 130 50 70

Offenbach 0 0 30 80 60 60 140 80 0 40

Rheingau-
Taunus- 50 40 50 120 0 70 190 90 30 0
Kreis

Schwalm-
Eder- 140 120 90 50 150 70 30 0 130 130
Kreis

Vogels-
berg- 100 80 0 0 120 0 80 0 100 100
kreis

Waldeck-
Franken- 150 130 100 100 150 80 40 0 140 130
berg

Werra-
Meißner- 170 160 130 70 200 120 40 100 180 170
Kreis

Wetterau-
Kreis 50 0 0 70 70 0 120 50 40 40
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Kreise Studienorte

Darm- Frank- Fried- Fulda Geisen- Gießen Kas- Mar- Rüssels- Wies-
stadt furt berg heim sel burg heim baden

Angren-
zende
Kreise

Bayern
Land-
kreise

Bad Kis-
ingen – – – 0 – – – – – –

Rhön-Grab-
feld – – – 0 – – – – – –

Nieder-
sachsen 
Landkreis

Göttingen – – – – – – 0 – – –

Nordrhein-
Westfalen
Kreis

Siegen-
Wittgen- – – – – – – – 0 – –
stein

Rheinland-
Pfalz
Kreisfreie
Städte

Mainz – – – – 0 – – – 0 0

Worms – – – – – – – – 0 –

Rheinland-
Pfalz
Landkreise

Alzey-
Worms – – – – – – – – 0 –

Mainz-
Bingen – – – 0 – – – 0 0

Rhein-
Lahn-Kreis – – – – 0 – – – – –

Thüringen
Landkreise

Schmal-
kalden- – – – 0 – – – – – –
Meiningen

Wartburg-
kreis – – – 0 – – – – – –
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Aufgrund des Art. 12 Abs. 1 Nr. 1 und
2 des vom 8. März 2008 bis 5. Juni 2008
unterzeichneten Staatsvertrages über die
Errichtung einer gemeinsamen Einrich-
tung für Hochschulzulassung in Verbin-
dung mit § 7 Abs. 2 des Gesetzes zum
Staatsvertrag über die Errichtung einer
gemeinsamen Einrichtung für Hochschul-
zulassung vom 15. Dezember 2009 (GVBl. I
S. 705), geändert durch Gesetz vom 
21. November 2011 (GVBl. I S. 679), ver-
ordnet die Ministerin für Wissenschaft
und Kunst:

Artikel 1 

§ 18 Abs. 2 Satz 1 der Vergabeverord-
nung Stiftung für Hochschulzulassung
vom 20. Mai 2008 (GVBl. I S. 706), zuletzt
geändert durch Verordnung vom 21. Mai
2012 (GVBl. S. 149), wird wie folgt ge-
fasst: 

„(2) Besteht danach noch Ranggleich-
heit oder besteht bei der Auswahl in den

übrigen Quoten Ranggleichheit, wird vor-
rangig ausgewählt, wer zu dem Personen-
kreis nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3
gehört und durch eine Bescheinigung
glaubhaft macht, dass der Dienst in vol-
lem Umfang abgeleistet ist oder bei einer
Bewerbung für das Sommersemester bis
zum 30. April und bei einer Bewerbung
für das Wintersemester bis zum 31. Okto-
ber im Umfang der gesetzlich vorge-
schriebenen Mindestdauer abgeleistet
sein wird, oder glaubhaft macht, dass bis
zu den genannten Zeitpunkten mindes-
tens sechs Monate Dienst nach § 19 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 ausgeübt sein wer-
den.“

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft. Sie gilt erstmals
für das Vergabeverfahren zum Winterse-
mester 2013/14.

*) Ändert FFN 70-251

Wiesbaden, den 23. April 2013

D i e  H e s s i s c h e  M i n i s t e r i n  
f ü r  W i s s e n s c h a f t  u n d  K u n s t  

K ü h n e - H ö r m a n n

Sechste Verordnung
zur Änderung der Vergabeverordnung Stiftung für Hochschulzulassung�*)

Vom 23. April 2013
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Aufgrund des § 55 Abs. 3 des Hessi-
schen Hochschulgesetzes vom 14. De-
zember 2009 (GVBl. I S. 666), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 26. Juni 2012
(GVBl. S. 227), verordnet die Ministerin
für Wissenschaft und Kunst:

Artikel 1

Die Hessische Immatrikulationsverord-
nung vom 24. Februar 2010 (GVBl. I 
S. 94) wird wie folgt geändert:

1. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 werden nach der Angabe
„(GVBl. I S. 705)“ ein Komma und
die Angabe „geändert durch Ge-
setz vom 21. November 2011
(GVBl. I S. 679),“ eingefügt.

b) In Abs. 4 Satz 1 Nr. 6 werden nach
der Angabe „(GVBl. I S. 345)“ ein
Komma und die Angabe „zuletzt
geändert durch Gesetz vom 26. Ju-
ni 2012 (GVBl. S. 227), den“ einge-
fügt.

2. § 8 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Auf Antrag können Studieren-
de aus wichtigem Grund beurlaubt
werden. Wichtige Gründe sind insbe-
sondere:

1. Art und Dauer einer Erkrankung,
die ein ordnungsgemäßes Studium
ausschließt,

2. die Ableistung einer studienbe-
dingten Praktikumszeit, die nicht
Teil des Studiums ist,

3. ein studienbedingter Auslandsauf-
enthalt,

4. Zeiten des Mutterschutzes in ent-
sprechender Anwendung des Mut-
terschutzgesetzes in der Fassung
vom 20. Juni 2002 (BGBl. I S. 2318),
zuletzt geändert durch Gesetz vom
23. Oktober 2012 (BGBl. I S. 2246),
die Inanspruchnahme der Elternzeit
nach § 15 des Bundeselterngeld-
und Elternzeitgesetzes vom 5. De-
zember 2006 (BGBl. I S. 2748), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom
15. Februar 2013 (BGBl. I S. 254),
oder die Pflege von nach ärztlichem
Zeugnis pflegebedürftigen Angehö-
rigen,

5. Zugehörigkeit zu einem auf Bun-
desebene gebildeten Kader (A-, B-,
C- oder D/C- Kader) eines Spitzen-
fachverbandes im Deutschen Olym-
pischen Sportbund,

6. Mitwirkung als ernannte oder ge-
wählte Vertreterin oder ernannter
oder gewählter Vertreter in der
akademischen oder studentischen
Selbstverwaltung.

Die Beurlaubung ist nur für volle Se-
mester und mit Ausnahme der Fälle
nach Satz 2 Nr. 1 für nicht mehr als
sechs Semester möglich. Zeiten der In-
anspruchnahme von Schutzfristen des
Mutterschutzgesetzes sowie der El-
ternzeit sind hierauf nicht anzurech-
nen.“

3. In § 9 Abs. 2 Satz 3 werden die Anga-
be „6. Juni 1983 (BGBl. I S. 646, 1680),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
20. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2846)“
durch „7. Dezember 2010 (BGBl. I 
S. 1952, 2012 I S. 197), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 20. Dezember 2011
(BGBl. I S. 2854)“ und die Angabe 
„30. Juli 2009 (BGBl. I S. 2495)“ durch
„15. Februar 2013 (BGBl. I S. 254)“ er-
setzt.

4. In § 11 Abs. 3 Nr. 3 werden die Anga-
be „2582“ durch „2482“ und die An-
gabe „30. Juni 2009 (BGBl. I S. 2495)“
durch „8. April 2013 (BGBl. I S. 730)“
ersetzt.

5. In § 14 Abs. 1 Satz 2 werden nach der
Angabe „(GVBl. I S. 98)“ ein Komma
und die Angabe „geändert durch Ge-
setz vom 20. Mai 2011 (GVBl. I 
S. 208),“ eingefügt.

6. In § 20 Abs. 6 werden die Angabe 
„§ 10“ durch „§ 8“ und die Angabe
„18. Oktober 1989 (GVBl. I S. 270), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 5. Juli
2007 (GVBl. I S. 380)“ durch „26. No-
vember 2012 (GVBl. S. 458)“ ersetzt.

7. § 23 Satz 2 wird aufgehoben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft.

*) Ändert FFN 70-261

Wiesbaden, den 23. April 2013

D i e  H e s s i s c h e  M i n i s t e r i n  
f ü r  W i s s e n s c h a f t  u n d  K u n s t

K ü h n e - H ö r m a n n

Verordnung
zur Änderung der Hessischen Immatrikulationsverordnung*)

Vom 23. April 2013
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Nach § 2 Abs. 2 des Gesetzes zum Ab-
kommen zur Änderung des Abkommens
über die Zentralstelle der Länder für Si-
cherheitstechnik und über die Akkreditie-
rungsstelle der Länder für Mess- und
Prüfstellen zum Vollzug des Gefahrstoff-
rechts vom 11. Mai 2012 (GVBl. S. 137)
wird hiermit bekannt gegeben, dass der
Staatsvertrag nach seinem § 2 am 1. Ja-
nuar 2013 vollständig in Kraft getreten ist.

*) FFN Anhang Staatsverträge

Wiesbaden, den 26. April 2013

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t

B o u f f i e r

Bekanntmachung
über das Inkrafttreten des Abkommens zur Änderung des Abkommens über die

Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik und über die Akkreditierungsstelle
der Länder für Mess- und Prüfstellen zum Vollzug des Gefahrstoffrechts*)

Vom 26. April 2013
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